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Vorwort zur neunzehnten Auflage
Das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile. Das Lehrbuch versteht Steuern 
als systematisches Regelwerk. Der Blick ist auf das wesentliche Ganze gerichtet.

Mit vereinten Kräften haben wir viel Neues aus Gesetzgebung und Rechtspre-
chung in die 19. Auflage eingearbeitet. „Schlüsselbeispiele“ erleichtern das Ver-
stehen und Begreifen komplexer Regeln und bauen eine Brücke vom abstrakt Ge-
lernten zur praktischen Anwendung.

Innsbruck, im Juli 2021 Reinhold Beiser
 Susanne Hochschwarzer
 Verena Hörtnagl-Seidner
 Thomas Kühbacher
 Peter Pülzl
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Begriff, Funktion und System

Steuern

sind Geldleistungen, die einer Gebietskörperschaft zufließen und aufgrund öffentli-
chen Rechts geschuldet und eingebracht werden. Der Steuerzahler hat eine Gegen-
leistung nicht zu erwarten: Die öffentliche Hand kassiert Steuern nicht in einem 
Leistungsaustauschverhältnis (nicht nach dem Äquivalenzprinzip), sondern ledig-
lich mit der weitgefassten Widmung einer Verwendung zum Wohle der Allgemein-
heit („bonum commune“).
Steuern erfüllen drei Funktionen:
• Sie finanzieren die Staatsausgaben und sichern so die Erfüllung der Staatsauf-

gaben (Finanzierungsfunktion).
• Sie nehmen Geld und somit Wirtschaftsmacht vom Einzelnen (Individuum; 

Steuerzahler) und geben das genommene Geld der öffentlichen Hand. Wirt-
schaftsmacht wandert so von der Privatautonomie in die Staatsautonomie, vom 
Markt in die Disposition der Politik (Umverteilungsfunktion).

• Steuern können schließlich dazu eingesetzt (und missbraucht) werden, um Ge-
sellschaft und Wirtschaft zu steuern/zu lenken (Lenkungsfunktion).1

Die Ertragsteuern im Licht der Grundfreiheiten  
des AEUV

1. Die Abgabenautonomie der Mitgliedstaaten

Anders als die Umsatz- und Verbrauchsteuern fallen Einkommen- und Körper-
schaftsteuer als direkte Steuern in die Abgabenautonomie der Mitgliedstaaten (vgl 
Art 113 ff AEUV). Jeder Mitgliedstaat der EU kann Ertragsteuern prinzipiell frei 
gestalten (freie Abgabenerfindung zB hinsichtlich Steuerschuldner, Steuergegen-
stand, Tarif, Einhebung, Verfahren etc). Die Steuern vom Einkommen und Vermö-
gen sind nicht harmonisiert (Art 114 AEUV).

1 Siehe dazu Morscher/Ruppe, Das Abgabenrecht als Lenkungsinstrument der Gesellschaft 
und Wirtschaft und seine Schranken in den Grundrechten, Gutachten zum 8. ÖJT/Wien 1983;  
Beiser, Mit Steuern steuern? ÖStZ 2000/713, 354 ff.

1

2
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2. Die Grundfreiheiten des AEUV

Der AEUV garantiert die Freiheit
• des Warenverkehrs (Art 28 ff)
• des Personenverkehrs: Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Art 45 ff) und Nieder-

lassungsfreiheit (Art 49 ff)
• des Dienstleistungsverkehrs (Art 56 ff) und
• des Kapital- und Zahlungsverkehrs (Art 63 ff).

Art 18 AEUV verbietet „jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit“.
Die vier Grundfreiheiten des AEUV (Freiheit des Waren-, Personen-, Dienst-

leistungs- und Kapitalverkehrs) verbieten formelle und materielle Diskriminie-
rungen. Dazu ein Beispiel: Eine Zulassung nur österreichischer Staatsbürger zur 
Ausübung bestimmter Berufe wäre formell diskriminierend, eine unabdingbare 
Verknüpfung mit einer Ausbildung in Österreich materiell diskriminierend.

Die Marktfreiheiten beinhalten neben dem Schutz vor Diskriminierung auch ein 
allgemeines Beschränkungsverbot, also das Gebot, auch nicht diskriminierende 
Maßnahmen zu unterlassen, wenn sie eine unverhältnismäßige Behinderung der 
Marktfreiheiten darstellen.2

So hat der EuGH im Urteil 29.11.20013 zu abgabenrechtlichen Regelungen im 
Bereich der Dienstleistungsfreiheit ausgesprochen:

Die Dienstleistungsfreiheit verlangt „nicht nur die Beseitigung jeder Diskrimi-
nierung von in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Dienstleistenden aufgrund 
ihrer Staatsangehörigkeit, sondern auch die Aufhebung aller Beschränkungen 
– selbst wenn sie unterschiedslos für inländische Dienstleistende wie für solche 
aus anderen Mitgliedstaaten gelten – sofern sie geeignet sind, die Tätigkeit eines 
Dienstleistenden, der in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist und dort rechtmä-
ßig ähnliche Dienstleistungen erbringt, zu unterbinden oder zu behindern.“

3. Die Begrenzung der nationalen Steuerautonomie durch die 
Grundfreiheiten des AEUV

Die Marktfreiheiten (freier Warenverkehr, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Nieder-
lassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit) begrenzen die 
Steuerautonomie der Mitgliedstaaten und münden in ein umfassendes Verbot einer 
steuerlichen Benachteiligung des grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs inner-
halb der EU.4 Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH haben die Mitgliedstaaten 

2 Beiser/Zorn in Mayer (Hrsg), Kommentar zu EUV und AEUV (Wien 2010), Art 110 AEUV, 
Rz 14.

3 EuGH 20.11.2001, C-17/00 De Coster, Slg 2001, I-9445, ÖStZB 2002/307, 379.
4 Beiser/Zorn aaO (FN 2), Rz 13; Cordewener, Europäische Grundfreiheiten und nationales 

Steuerrecht (Köln 2002), 975 ff.

3

4



Begriff, Funktion und System

27Beiser, Steuern19 (2021)

deshalb ihre Steuerautonomie unter Wahrung des Unionsrechtes auszuüben.5 Ab-
gabennormen dürfen Unionsangehörige somit weder offen noch versteckt diskrimi-
nieren/benachteiligen. Die grenzüberschreitende Ausübung der vier Grundfreihei-
ten des AEUV darf auch durch Abgabennormen nicht unverhältnismäßig erschwert 
werden (Beschränkungsverbot). Im Verhältnis zu Drittstaaten/Nicht-Unionsange-
hörigen ist zu beachten: Die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs gilt 
grundsätzlich auch gegenüber Drittstaaten (Art 63 AEUV). Darüber hinaus be-
inhalten zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen ein ertragsteuerrechtliches 
Diskriminierungsverbot gegenüber Drittstaaten.6 Nach EuGH7 verstößt die er-
tragsteuerliche Benachteiligung von Auslandsausschüttungen (voller statt halber 
Durchschnittssteuersatz) gegen die Freiheit des Kapitalverkehrs. Ertragsteuerrecht-
liche Benachteiligungen grenzüberschreitender Vorgänge sind somit auf ihre sach-
liche Rechtfertigung zu untersuchen. Der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr 
darf abgabenrechtlich nicht benachteiligt (Diskriminierungsverbot) oder unverhält-
nismäßig erschwert (Beschränkungsverbot) werden.

Andererseits ist die Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwischen den Mit-
gliedstaaten zu wahren. Eine territoriale Besteuerung auf nationaler Ebene und eine 
konsequente Einmalerfassung auf nationaler Ebene sind somit grundsätzlich uni-
onsrechtskonform.8 Die Grundfreiheiten garantieren die Freizügigkeit im Binnen-
markt, sie garantieren jedoch keine Besteuerungswahl der Marktteilnehmer nach 
deren Belieben zur Steueroptimierung. Die Besteuerungshoheit der Mitgliedstaaten 
ist in deren nationalen Grenzen zu wahren. Der AEUV hat die Zollgrenzen im Bin-
nenmarkt beseitigt, die Ertragsteuerhoheit jedoch den Mitgliedstaaten belassen. Die 
Notwendigkeit, die Ertragsteuerhoheiten zwischen den Mitgliedstaaten sachgerecht 
abzugrenzen, ist die Folge der nationalen Ertragsteuerautonomie. Die daraus resul-
tierenden Erschwernisse für den Binnenmarkt sind im Rahmen des Verhältnismä-
ßigen hinzunehmen.9 

5 ZB EuGH 21.11.2002, C-436/00 X und Y (II), Slg 2002, I-10829, Rn 32; 15.1.2002, C-55/00 
Gottardo, Slg 2002, I-413, Rn 32 und 16.7.1998, C-264/96 ICI, Slg 1998, I-4695, Rn 19.

6 ZB Art 23 DBA-Österreich/USA; siehe dazu ausführlich BFH 29.1.2003, I R 6/99, BStBl 2004 
II 1043.

7 EuGH 15.7.2004, C-315/02 Lenz, Slg 2004, I-7063, ÖStZB 2005/427, 518; siehe dazu auch 
VwGH 19.3.2013, 2010/15/0065, ÖStZB 2014/157, 285: Wahl zwischen Endbesteuerung und 
Normaltarif mit Abzug von Werbungskosten.

8 EuGH 13.12.2005, C-446/03 Marks & Spencer, Slg 2005, I-10837; 29.3.2007, C-347/04 Rewe 
Zentralfinanz, Slg 2007, I-2647; 18.7.2007, C-231/05 Oy AA, Slg 2007, I-6373; 25.2.2010, 
C-337/08 X Holding BV, Slg 2010, I-1215.

9 Ausführlich Beiser/Kühbacher, Ertragsteuern im Spannungsfeld der Grundfreiheiten des EG-
Vertrages, in: Roth/Hilpold (Hrsg), Der EuGH und die Souveränität der Mitgliedstaaten (Wien 
2008), 103 ff und Beiser, Neue Regeln zur Aufteilung der Ertragsteuerbefugnis zwischen den 
Staaten, SWI 2014, 145 ff.
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Die Einkommensteuer

I.  Das Leistungsfähigkeitsprinzip –  
Markteinkommensbesteuerung

1. Der historische Ursprung – die finanzwissen- 
schaftliche Basis

Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist keine Erfindung der Juristen. Die Finanzwissen-
schafter haben dieses Prinzip entwickelt: „Eines der zentralen Anliegen der Ökono-
men besteht im Versuch, ein rationales Steuersystem zu entwerfen. Die traditionelle 
Finanzwissenschaft formulierte zu diesem Zweck neben dem Äquivalenzprinzip 
ein weiteres normatives Besteuerungsprinzip, dessen Umsetzung zu einem zielad-
äquaten und faktengerechten geordneten Ganzen der Besteuerung führen sollte: das 
Prinzip der persönlichen Leistungsfähigkeit (ability-to-pay-approach). Nach die-
sem Prinzip soll an der Aufbringung des Steueraufkommens jeder entsprechend 
seiner individuellen Leistungsfähigkeit beitragen. Individuen in gleichen Positionen 
sollen gleich und solche in besseren wirtschaftlichen Ausgangslagen sollen höher 
besteuert werden. Diese beiden Subkategorien des Leistungsfähigkeitsprinzips sind 
unter dem Begriffspaar horizontale und vertikale Gerechtigkeit bekannt.“10

Die Finanzwissenschaft hat nicht nur das Prinzip einer Steuerbemessung nach 
der persönlichen Leistungsfähigkeit entwickelt, die Finanzwissenschaft hat auch 
maßgeblich dazu beigetragen, das Leistungsfähigkeitsprinzip für eine konkrete 
Umsetzung auszugestalten und zu operationalisieren. Die Kluft zwischen theo-
retischen Idealen und praktischen Besteuerungsgrößen forderte ihren Preis: Im 
Theoriengebäude der Finanzwissenschaft ist der Begriff „Leistungsfähigkeit“ mit 
einem individuellen Nutzenkonzept belegt.11 Die qualitative Messgröße für die Be-
steuerung ist das Nutzenpotenzial, über das der einzelne disponieren kann. Erzielt 
ein Universitätsprofessor zB ein Jahreseinkommen von 80.000 €, so ist damit die 
theoretisch richtige Besteuerungsgröße noch nicht gefunden. Es stellt sich die Fra-
ge: Hat der Professor das ihm disponible Nutzenpotenzial ausgeschöpft? Hat er mit 
seinen Talenten gewuchert? Oder ist er zwar intelligent jedoch so faul, dass er das 
ihm verfügbare Nutzenpotenzial nur zur Hälfte genutzt hat? Das disponible Nutzen-
potenzial wäre dann nicht 80.000 € sondern 160.000 €.

Die Finanzwissenschaft erkannte die praktisch unlösbaren Probleme einer sol-
chen Nutzenpotenzialbesteuerung: Eine kardinale Messung von Nutzenpotenzialen 

10 Sausgruber/Winner in Thöni/Winner, Die Familie im Sozialstaat (Veröffentlichungen der Leo-
pold-Franzens-Universität Innsbruck, 1996, Nr 216), 241 ff, 249 f.

11 Sausgruber/Winner aaO (FN 10), 250.
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als Voraussetzung für einen interpersonellen Vergleich der Nutzenpotenziale aller 
Steuerpflichtigen ist praktisch nicht zu bewältigen.12 Die Besteuerung des Nutzwer-
tes der Wohnung im eigenen Haus war ein Relikt dieser Nutzenpotenzialbesteue-
rung.13 Eine Messung des Nutzens aus Haus-, Familien- und Freizeitarbeit wurde 
dagegen nicht umgesetzt. Das am Markt durch erbrachte Leistungen erzielte 
Einkommen wurde als der wichtigste, wesentlichste und vor allem auch prakti-
kable Angelpunkt einer Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip erkannt14 

und die Einkommensteuergesetze in Österreich und Deutschland danach ausge-
richtet.15 Steuergegenstand ist deshalb nicht das abstrakt disponible (verfügbare) 
Nutzenpotenzial eines Steuerpflichtigen. Besteuert wird vielmehr die am Markt 
realisierte Leistungsfähigkeit, also das Nutzenpotenzial, das der Steuerpflichtige 
durch Leistungen am Markt tatsächlich in Geld (geldwerte Vorteile) umgesetzt 
hat.16

2. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes

Der Verfassungsgerichtshof hat das Leistungsfähigkeitsprinzip als grundlegendes 
Ordnungsprinzip der Einkommensteuer erkannt.17 Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofes zum Gleichheitssatz (Art 7 B-VG) darf der 
Gesetzgeber ein von ihm selbst geschaffenes Ordnungssystem nur unter der Voraus-

12 Sausgruber/Winner aaO (FN 10), 250 f; Tipke, Die Steuerrechtsordnung2 (Köln 2003), Band II, 
631 ff; Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht24 (Köln 2021), Rz 7.30, 7.31 und 8.52.

13 Siehe zB § 21 Abs 2 österreichisches EStG 1967 und dazu Jiresch/Fasching/Langer (Wien 
1970), § 21 EStG 1967, Anm 5; § 21a deutsches EStG 1980 „Pauschalierung des Nutzungs-
wertes der selbstgenutzten Wohnung im eigenen Haus“ und dazu Drenseck in Schmidt, § 21a 
EStG 1980 (München 1982), Rz 1 ff.

14 Scherf in Thöni/Winner aaO (FN 10), 100; Sausgruber/Winner aaO (FN 10), 251; vgl auch Witt-
mann, Das Markteinkommen – einfachgesetzlicher Strukturbegriff und verfassungsdirigierter 
Anknüpfungstatbestand der Einkommensteuer? (Augsburg 1992/Dissertation); derselbe, StuW 
1993, 35 ff; Ruppe in Herrmann/Heuer/Raupach, Einf ESt, Anm 17; Jakob in FS Schmidt, 
Ertragsbesteuerung (München 1993), 115 ff; Trzaskalik in FS Tipke, Die Steuerrechtsordnung 
in der Diskussion (Köln 1995), 321 ff; Söhn in FS Tipke, 343 ff; Steichen in FS Tipke, 365 ff; 
Tipke, Die Steuerrechtsordnung2 (Köln 2003), Band II, 623 ff; Lang, Die Bemessungsgrund-
lage der Einkommensteuer (Köln 1988), 30, 56, 169; Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht24 (Köln 
2021), Rz 8.52; Kirchhof in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, § 2 EStG, Rz A 365 ff.

15 Zur Entstehungsgeschichte der Einkommensteuer in Österreich und Deutschland siehe Kirch-
mayr in Doralt/Ruppe, Steuerrecht I12 (Wien 2019), Tz 6 ff.

16 Eine Einkommensteuerbarkeit setzt „eine Teilnahme am Wirtschaftsleben in Form eines Gü-
ter- oder Leistungsaustausches“ voraus. – VwGH 16.12.2015, 2013/15/0150, ÖStZB 2016/23, 
75. Zum Ringen der Finanzwissenschaft um eine praktikable Messung der Leistungsfähigkeit 
siehe Sausgruber/Winner aaO (FN 10), 251 ff; zur Einkommensteuer nach der Reinvermö-
genszugangstheorie im Vergleich mit einer persönlichen Konsumsteuer siehe Scherf in Thöni/
Winner aaO (FN 10), 100, Anm 2.

17 ZB VfGH 16.6.1987, G 52/87, VfSlg 11.368; 12.12.1991, G 188, 189/91, VfSlg 12.940; 
17.10.1997, G 168/96, G 285/96, VfSlg 14.992.
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setzung verlassen, dass es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt.18 Im Sinn dieser 
Ordnungssystem-Judikatur19 werden vom Gesetzgeber selbst gewählte Ordnungs-
prinzipien zum „tertium comparationis“, zum Vergleichsmaßstab: Das Ordnungs-
prinzip ist die Generallinie, Abweichungen und Ausnahmen von dieser General-
linie sind zulässig, bedürfen jedoch einer sachlichen Rechtfertigung. Ist eine solche 
Generallinie, ein solches Ordnungssystemprinzip einmal gefunden, so kann das 
gesamte Regelungssystem an Hand dieser Generallinie und diesem Vergleichsmaß-
stab nachgemessen werden. Es bedarf keiner langwierigen Suche nach Vergleichs-
paaren zur Beantwortung der Frage, an welcher Messlatte (an welchem Maßstab) 
die Gleichheit auszumessen ist und ob eine Gleich- oder Ungleichbehandlung von 
Gleichem oder Ungleichem im Sinn der „klassischen Normvergleichsmethode“20 
vorliegt. Das Systemprinzip gibt die Generallinie als Maßstab vor; was nicht ent-
sprechend diesem Ordnungssystemprinzip geregelt ist, ist eine Ausnahme, die auf 
ihre sachliche Rechtfertigung zu prüfen ist. Sinn und Zweck der Ausnahmeregeln 
sind am Sinn und Zweck der Generallinie nachzumessen. Die entscheidende Frage 
ist: Rechtfertigen Sinn und Zweck der Ausnahme eine Durchbrechung von Sinn und 
Zweck des generellen Ordnungsprinzips?

Im Straßenverkehr gilt die Rechtsregel. Sinn und Zweck ist die Vermeidung von 
Kollisionen. Durchbrechungen dieser Regel sind am Sinn und Zweck dieses Ord-
nungsprinzips zu messen.

18 Korinek, Gedanken zur Bindung des Gesetzgebers an den Gleichheitsgrundsatz nach der Judi-
katur des Verfassungsgerichtshofes, in FS Melichar (Wien 1983), 49, formuliert diesen Grund-
satz auch positiv: „Mit umgekehrten Vorzeichen bedeutet diese Aussage, dass der Gesetzgeber 
an ein gewähltes Ordnungssystem gebunden ist, wenn er für eine nichtsystemgemäße Regelung 
keine sachlich rechtfertigenden Gründe vorzuweisen vermag.“; VfGH aaO (FN 17).

19 Korinek aaO (FN 18), 49; Beiser, ÖStZ 1984, 234 ff; Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bun-
desverfassungsrecht11 (Wien 2015), Rz 1359; vgl auch BFH 10.11.1999, X R 60/95, BStBl 
2000 II 131 (Vorlage an das BVerfG zur Prüfung des Rückstellungsverbotes für Verpflichtun-
gen aus Jubiläumszusagen): Aus dem Gleichheitssatz wird für das Steuerrecht das Gebot der 
„Belastungsgleichheit“, das „Folgerichtigkeitsgebot“ und das Gebot der „Systemgerechtigkeit“ 
abgeleitet. Der BFH aaO verweist mehrmals auf das Erkenntnis des VfGH vom 9.12.1997, G 
403/97, ÖStZB 1998, 119: „Wie der VfGH im Prüfungsbeschluss annahm, steht es dem Ge-
setzgeber frei, im Steuerrecht für noch ungewisse Verbindlichkeiten eine Passivierungspflicht 
und ein Passivierungsrecht vorzusehen oder (teilweise) zu beseitigen. Gewährt der Gesetzge-
ber aber die Möglichkeit der Passivierung nach einem bestimmten – dem Sachlichkeitsgebot 
entsprechenden – System, bedarf ein Abweichen von einem solchen System abermals einer 
sachlichen Rechtfertigung.“ Der VfGH aaO hat im Sinn der „Ordnungssystem-Judikatur“ das 
Verbot von Jubiläumsrückstellungen als systemwidrig erkannt und wegen Gleichheitswidrig-
keit (Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot) aufgehoben.

 Der BFH aaO, BStBl 2000 II 131, 139 sieht im „Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit“ sowie im „Nettoprinzip, demzufolge nur das Nettoeinkommen (Er-
werbseinnahmen abzüglich der Erwerbsaufwendungen und der existenzsichernden Aufwen-
dungen) besteuert wird“, ebenso wie der VfGH und das BVerfG tragende Systemprinzipien der 
Einkommensteuer.

20 Beiser, ÖStZ 1984, 235 mwH.
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In der Einkommensteuer gilt das Leistungsfähigkeitsprinzip. Sinn und Zweck ist 
eine möglichst gerechte Steuerlastenverteilung. Durchbrechungen dieser Regel sind 
am Sinn und Zweck dieses Ordnungsprinzips zu messen.

Die Entstehungsgeschichte der Einkommensteuer bestätigt die Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes: Eine Besteuerung nach der persönlichen Leistungs-
fähigkeit ist die finanzwissenschaftliche Grundkonzeption und Basis der Einkom-
mensteuer (1.). „Das Einkommen gilt finanzwissenschaftlich als besonders geeig-
neter Indikator der persönlichen Leistungsfähigkeit.“21 Die Berücksichtigung der 
persönlichen Leistungsfähigkeit ist ein in der finanzwissenschaftlichen Grundkon-
zeption angelegtes Ordnungsprinzip. Der Verfassungsgerichtshof erkennt somit im 
Leistungsfähigkeitsprinzip ein Systemprinzip, das die Finanzwissenschafter als 
Grundprinzip der Einkommensteuer konzipiert haben. Die Rechtsprechung führt 
weiter, was der historischen Grundkonzeption der Einkommensteuer entspricht.

3. Das Leistungsfähigkeitsprinzip in der Lehre

3.1 Wesensprinzip der Einkommensteuer
Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist ein Wesensprinzip der Einkommensteuer.22 Do-
ralt/Ruppe leiten aus diesem Wesensprinzip folgende „Unterprinzipien“ ab:23

3.2 Das Prinzip der persönlichen Universalität24

Das am Markt erzielte Einkommen ist ein Maßstab der persönlichen Leistungs-
fähigkeit. Jeder, der Einkommen erzielt, ist zu besteuern. Wenn das Einkommen 
der Maßstab/die Messlatte für die Messung der Leistungsfähigkeit im interperso-
nellen Vergleich, also im Verhältnis zwischen verschiedenen Personen ist, dann ist 
es sachgerecht, jeden, der Einkommen erzielt, entsprechend seinem Einkommen zu 
besteuern. Es wäre inkonsequent, das am Markt erzielte Einkommen beim einen zu 
besteuern, beim anderen dagegen nicht.

Kurz: Hat der Gesetzgeber einmal ein taugliches Maß gefunden und festge-
schrieben, dann ist dieses Maß bei allen anzuwenden. Es darf nicht zweierlei Maß 
angelegt werden. Alle sind am selben Maß zu messen.

21 Kirchmayr in Doralt/Ruppe, Steuerrecht I12 (Wien 2019), Tz 22.
22 Siehe ua Kirchmayr in Doralt/Ruppe, Steuerrecht I12 (Wien 2019), Tz 22; umfassend Birk, Das 

Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen – ein Beitrag zu den Grundfragen 
des Verhältnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht (Köln 1983); zum Leistungsfähigkeitsprin-
zip im Licht des Gemeinschaftsrechts siehe Beiser, StuW 2005, 295 ff und Kühbacher, RdW 
2009/136, 150 ff.

23 Kirchmayr in Doralt/Ruppe aaO (FN 22), Tz 22 ff.
24 Kirchmayr in Doralt/Ruppe aaO (FN 22), Tz 23.
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3.3 Sachliche Universalität
Nach dem Prinzip der sachlichen Universalität ist das gesamte am Markt erzielte 
Einkommen vollständig und gleichmäßig zu ermitteln, zu erfassen und zu besteuern.25

Auch hier gilt die einfache Überlegung: Ist das am Markt erzielte Einkommen 
ein sachgerechtes Maß der persönlichen Leistungsfähigkeit, dann wäre es widersin-
nig, bestimmte Teile aus diesem Maßstab herauszubrechen und so bestimmte Teile 
des Einkommens nicht zu erfassen.

Die Prinzipien der sachlichen und persönlichen Universalität lassen sich kurz 
zusammenfassen: Der Maßstab des erzielten Markteinkommens ist auf alle Per-
sonen und auf das gesamte Markteinkommen (sämtliche Einkommensteile) gleich 
anzuwenden. Es gibt kein zweierlei Maß.

3.4 Objektives Nettoprinzip
Nach dem objektiven Nettoprinzip26 sind Aufwendungen zur Einkünfteerzielung 
abzugsfähig. Die Einkommensteuer ist keine Bruttosteuer auf Umsatz, Cash Flow 
oder andere Bruttogrößen. Nur Gewinne oder Überschüsse nach Abzug einkunfts-
erzielender Aufwendungen fließen in das Einkommen als Steuergegenstand der 
Einkommensteuer ein. Aufwendungen zur Einkunftserzielung sind bereits im 
Leistungsaustausch am Markt verbraucht worden. Was im Leistungsaustausch am 
Markt verloren geht oder abfließt, schwächt die Leistungskraft. Am Markt erzielte 
Leistungserlöse stärken die Leistungskraft. Nach dem Nettoprinzip ist nur der Saldo 
die zu ermittelnde Zielgröße.27

3.5 Subjektives Nettoprinzip
Das subjektive Nettoprinzip28 berücksichtigt unvermeidbare Aufwendungen der Pri-
vatsphäre. Angesprochen sind hier Aufwendungen für den eigenen Lebensunter-
halt, Unterhaltsaufwendungen für die Familie, Krankheitskosten, Unglücksfälle, 
Katastrophenschäden und dgl.

Tipke präzisiert den Kern des Prinzips: „Das Leistungsfähigkeitsprinzip verlangt 
aber nicht nur nach einem objektiven, sondern auch nach einem subjektiven Netto-
prinzip. Was der Steuerpflichtige notwendigerweise für seine oder seiner Familie 

25 Kirchmayr in Doralt/Ruppe aaO (FN 22), Tz 24.
26 Kirchmayr in Doralt/Ruppe aaO (FN 22), Tz 25.
27 Enttäuschend in diesem Zusammenhang VfGH 9.12.2014, G 136/2014, zur sachlich rechtfer-

tigbaren Aufweichung des objektiven Nettoprinzips durch Berufung auf beliebige sozial- und 
gesellschaftspolitische Ziele, Pülzl in FS Pernthaler, Grundsatzplädoyer für eine prinzipienge-
leitete Ausgestaltung des Einkommensteuerrechts (Hamburg 2015), 251 ff, 260; kritisch insb 
auch Beiser, Das objektive Nettoprinzip und die Abzugsverbote nach § 20 Abs 1 Z 7 und 8 
EStG und § 12 Abs 1 Z 8 KStG, ÖStZ 2015/74, 49 ff sowie Staringer, Der VfGH denkt: Das 
Abzugsverbot für Managergehälter lenkt. Keine Red‘ davon!, ÖStZ 2015/111, 81 ff; siehe dazu 
auch Rz 71b.

28 Kirchmayr in Doralt/Ruppe aaO (FN 22), Tz 26.
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Existenz aufwenden muss, steht ihm zur Steuerzahlung nicht zur Verfügung, er 
muss es von der Bemessungsgrundlage abziehen können.“29

„Die Behauptung, die Zulassung privater Abzüge sei eine Steuervergünstigung, ist 
danach unzutreffend. Vorschriften, die bloß einer Minderung der Leistungsfähig-
keit Rechnung tragen, enthalten keine Vergünstigung, sondern führen lediglich die 
Leistungsfähigkeitsregel konsequent aus … Was ferner oft verkannt wird: Es gibt 
keinen Wertungsunterschied zwischen beruflichen Aufwendungen und zwangsläu-
figen privaten Aufwendungen. Sie alle mindern notwendigerweise die Leistungs-
fähigkeit.“30

„Die Leistungsfähigkeitsregel und ihre konsequente Durchführung werden verletzt, 
wenn der Gesetzgeber zwangsläufige private Aufwendungen nicht oder nur zum 
Teil zum Abzug zulässt.“31

Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer ist danach das erzielte Marktein-
kommen abzüglich zwangsläufiger privater Aufwendungen. Tipke konkretisiert so 
das Leistungsfähigkeitsprinzip in bemerkenswerter Klarheit.

Hanslik32 stellt das subjektive Nettoprinzip in den verfassungsrechtlichen Über-
bau der Grund- und Freiheitsrechte: Eine Einkommensteuer, die die Grund- und 
Freiheitsrechte und die Menschenwürde der zu besteuernden Bürger achtet, darf die 
existenziellen privaten und familiären Bedürfnisse nicht ignorieren. Werden diese 
Grundbedürfnisse des Menschen nicht angemessen berücksichtigt, wird die Ver-
hältnismäßigkeit der Besteuerung in Frage gestellt.

Radke/Richter33 kommen aus wohlfahrtsökonomischen Überlegungen34 zum Er-
gebnis, dass unvermeidbare private Aufwendungen und Aufwendungen für Kinder 
und Familie in angemessenem Umfang steuerfrei zu stellen sind. Andernfalls kom-
me es zu wohlfahrtsökonomischen Ineffizienzen. „Diese Ineffizienzen resultieren 
aus einer erdrosselnden Wirkung, die die Einkommensteuer für wirtschaftliches 
Handeln dann entfaltet, wenn unvermeidbare Privatausgaben nicht freigestellt wer-
den.“35

Das Erstaunliche und Bemerkenswerte ist: Juristen und Finanzwissenschafter 
kommen auf sehr verschiedenen Wegen im Kern zum selben Ergebnis: Unvermeid-
bare Privatausgaben kürzen die Steuerbemessungsgrundlage. Tipke entwickelt das 
aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip in der Konkretisierung des subjektiven Netto-

29 Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis (Köln 1981), 96.
30 Tipke aaO (FN 29), 96 f.
31 Tipke aaO (FN 29), 97.
32 Hanslik, Grundrechtliche Anforderungen an eine Familienbesteuerung (Wien 1999), 122 ff.
33 Radke/Richter in Thöni/Winner aaO (FN 10), 71 ff, 94 ff.
34 Die Wohlfahrtsökonomie „orientiert sich an einem zweidimensionalen Zielsystem: Effizienz und 

Verteilungsgerechtigkeit. Die Effizienzdimension spiegelt bildhaft gesprochen den Wunsch wi-
der, günstige Voraussetzungen für das Entstehen eines möglichst großen Kuchens zu schaffen. 
Mit dem Verteilungsziel wird dagegen die gerechte Verteilung eines gegebenen Kuchens an-
gestrebt.“ Radke/Richter aaO (FN 33), 77.

35 Radke/Richter aaO (FN 33), 96.
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prinzips.36 Radke/Richter suchen dagegen das Pareto-Optimum im Sinne des wohl-
fahrtsökonomischen Ansatzes.37

3.6 Einmalerfassung
Das Prinzip der Einmalerfassung38 ist ein weiterer Grundsatz der Besteuerung nach 

36 Tipke aaO (FN 29), 96 f.
37 Radke/Richter aaO (FN 33), 77 f, führen dazu aus:„Die Beurteilung der Effizienz einer Res-

sourcenallokation ist unter Ökonomen wenig umstritten. Sie wird letztlich unter Bezugnahme 
auf das Pareto-Kriterium vorgenommen. Eine (Güter-) Allokation wird effizient (im Sinne von 
Pareto) genannt, wenn es nicht mehr möglich ist, durch eine Reallokation der Ressourcen 
ein Individuum besser zu stellen, ohne einem anderen zu schaden. Das Pareto-Kriterium ist 
Ausdruck einer individualistischen Ethik. Maßstab ist allein die Wohlfahrt von Individuen, 
und zwar so, wie sie subjektiv wahrgenommen wird. Es herrscht ,Konsumentensouveränität‘. 
Paternalismus ist mit der paretianischen Ethik letztlich nicht vereinbar.

 Allokative Effizienz wird dadurch begünstigt, dass Individuen die Folgen ihres Wirtschaf-
tens möglichst vollständig zu spüren bekommen. Dh einerseits, dass ihnen Erträge unge-
schmälert zuwachsen, aber auch andererseits, dass verursachte soziale Kosten nicht einfach 
externalisiert werden können. Als diejenige Institution, die im Ideal beides gewährleistet, 
gilt den Nationalökonomen liberaler Provenienz der Markt. Unter Bedingungen der Voll-
kommenheit sorgt der Markt für eine effiziente Verwendung knapper Ressourcen.  
Vor diesem Hintergrund lässt sich eine erste allokative Kategorie identifizieren, die mögli-
che Rechtfertigungen für wirtschaftlich relevantes Handeln des Staates liefert. Allokative Be-
gründungen drängen sich dann auf, wenn zu erwarten ist, dass privates Handeln unter einem 
Regime des Laissez-faire systematisch ineffiziente Ergebnisse hervorbringt. Klassische Bei-
spiele liefern Fälle, bei denen es um die Bereitstellung von Kollektivgütern geht oder bei 
denen privates Handeln externe Effekte auslöst. Ziel staatlicher Eingriffe muss es hier sein, 
erkannte Koordinationsmängel zu beheben und die allokative Effizienz zu gewähren.  
Nun ist Effizienz nur ein Aspekt wirtschaftlich rationalen Handelns. Auf Effizienz wird man 
ohne Not niemals verzichten wollen. Andererseits ist Effizienz nicht alles. Zustände extremer 
Verteilungsungerechtigkeit können durchaus effizient sein. Staatseingriffe, die auf eine Ver-
änderung persönlicher Verfügungsrechte über Ressourcen ausgerichtet sind, heißen distributiv. 
Das Streben nach Verteilungsgerechtigkeit führt dazu, dass private Erträge wirtschaftlichen 
Handelns etwa im Rahmen der Einkommensteuer beschnitten oder dass privat verursachte 
Kosten nicht individuell angelastet werden. Daher gehen in aller Regel distributive Staatsein-
griffe zu Lasten der Effizienz. Zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz besteht ein 
fundamentaler Zielkonflikt.“

38 Beiser, ÖStZ 1985, 146 ff, 149; SWK 1991/33, A I 388 ff; ÖStZ 1992, 170 ff; ÖStZ 1995, 13 ff, 
20 f; StuW 1991, 136 ff, 147; GesRZ 1995, 150 ff, 219 ff, 228; DStR 1991, 333 ff; DStR 1993, 
789 ff; DStR 1995, 635 ff; GesRZ 1998, 83 ff; GesRZ 1999, 226 ff; ÖStZ 2002/106, 69 ff; 
Ges 2003, 144 f; RdW 2006/430, 471 ff; SWI 2008, 59 ff und in Quantschnigg/Wiesner/Mayr 
(Hrsg), Steuern im Gemeinschaftsrecht, FS Nolz (Wien 2008), 3 ff; SWK 2008/16, S 476 ff; 
Beiser/Kühbacher, Ertragsteuern im Spannungsfeld der Grundfreiheiten des EG-Vertrages, 
in: Roth/Hilpold (Hrsg), Der EuGH und die Souveränität der Mitgliedstaaten (Wien 2008), 
103 ff; VfGH 30.6.1984, G 101/84, VfSlg 10.101; 26.9.1978, B 182/76, VfSlg 8.383: „Dies 
entspricht dem Grundgedanken des Einkommensteuerrechts, demzufolge eine steuerpflichtige 
Einnahme nur einmal besteuert werden und eine steuerpflichtige Ausgabe nur einmal geltend 
gemacht werden kann.“ (VfGH aaO, VfSlg 8.383 mit weiteren Hinweisen auf die Rechtspre-
chung des VwGH und des VfGH); Beiser, DB 2001, 1900 ff sowie ÖStZ 2001/1140, 606 ff; 
BFH 20.10.1999, X R 132/95, BStBl 2000 II 82: „Nach § 22 Nr. 1 EStG sind Einkünfte aus 
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der persönlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen: Steuergegenstand ist das 
am Markt erzielte Einkommen. Im Sinn der sachlichen Universalität ist das ge-
samte Markteinkommen zu erfassen: Kein Markteinkommen soll unerfasst bleiben, 
kein Markteinkommen soll mehrfach erfasst werden. Nach dem objektiven Netto-
prinzip gilt das ebenso für die positiven und negativen Bruttogrößen der Einkunfts-
erzielung: Alle Erlöse aus der Einkunftserzielung sollen ebenso exakt einmal erfasst 
werden wie alle Aufwendungen zur Einkunftserzielung.

3.7 Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten: Das Leistungsfähigkeitsprinzip wird in den 
Prinzipien der sachlichen und persönlichen Universalität, im objektiven und sub-
jektiven Nettoprinzip und im Grundsatz der Einmalerfassung konkretisiert. Der Be-
griffskern ist damit präzisiert und justiziabel.

4. Die Progression

Die Einkommensteuer beinhaltet einen progressiven Tarif. Doralt/Ruppe führen dazu 
aus: „Nutzentheoretischen Erwägungen zufolge steigt die Leistungsfähigkeit mit 
steigendem Einkommen nicht proportional, sondern überproportional. Zur Erzielung 
einer gleichen Steuerbelastung im Sinn einer gleichen Nutzeneinbuße wird der Tarif 
der ESt regelmäßig progressiv gestaltet.“39 Scherf hält fest: „Der progressive Tarif-
verlauf der Einkommensteuer wird meist damit begründet, dass ein relativ gleiches 
Opfer aller Steuerpflichtigen bei abnehmendem Grenznutzen des Geldes tendenziell 
einen Anstieg der Steuerquote mit dem Einkommen impliziert.“40 Es wird also unter-
stellt, dass ein Großverdiener überproportional mehr Steuern zahlen kann, ohne ihn 
mit einem größeren Opfer zu belasten als den Kleinverdiener, der in den unteren Pro-
gressionsstufen einer sehr viel geringeren Steuerquote ausgesetzt ist.

Nutzentheoretische Erwägungen zur Erzielung einer relativen Opfergleichheit 
im Sinn der vertikalen Gerechtigkeit zwischen Steuerpflichtigen unterschiedlicher 
Einkommenshöhe erweisen sich jedoch als problematisch: Der Begriff „Leistungs-

wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 EStG bezeichneten 
Einkunftsarten gehören, als sonstige Einkünfte steuerbar. Allein die Tatsache, dass eine Leis-
tung nicht in einem Betrag, sondern in Form wiederkehrender Zahlungen zu erbringen ist, kann 
deren Steuerbarkeit nicht begründen. Denn bei der Anwendung des § 22 Nr. 1 EStG sind die 
normativen Grundaussagen des § 2 Abs. 1 EStG zu beachten. Danach erfasst die Einkommen-
steuer nur ,erzieltes‘ Einkommen, mithin die erwirtschaftete Mehrung objektiver Leistungs-
fähigkeit. Eine Leistung, die bei Einmalzahlung nicht der Einkommensteuer unterliegt, kann 
nicht deshalb in voller Höhe steuerbar werden, weil sie in Form wiederkehrender (zeitlich 
begrenzter oder auf Lebenszeit einer Person bezogener) Zahlungen zu erbringen ist. Als ein-
kommensteuerrechtlich relevanter Zuwachs von Leistungsfähigkeit kommt allenfalls ein in den 
wiederkehrenden Leistungen enthaltener Zinsanteil in Betracht.“

39 Kirchmayr in Doralt/Ruppe aaO (FN 22), Tz 28.
40 Scherf in Thöni/Winner aaO (FN 10), 100.
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fähigkeit“ ist im Theoriengebäude der Finanzwissenschaft mit einem individuellen 
Nutzenkonzept belegt. Die qualitative Messgröße für die Besteuerung wäre danach 
das Nutzenpotenzial, über das der einzelne verfügt (1.). Im Sinn der Opfergleich-
heit wäre danach das durch Leistungen am Markt tatsächlich erzielte Einkommen 
in Verhältnis zum individuell-persönlichen Nutzenpotenzial des Steuerpflichtigen 
zu setzen: Wird nur die Hälfte des persönlichen Nutzenpotenzials in Markteinkom-
men umgesetzt, ist die persönliche Leistungsfähigkeit in Höhe des Zweifachen des 
tatsächlich erzielten Markteinkommens anzusetzen. Wer sich persönlich über sein 
Nutzenpotenzial verausgabt und Raubbau an seinen Fähigkeiten betreibt, wäre mit 
einem Vervielfacher unter 1 zu entlasten.

Ein derartiges Nutzenkonzept wäre im Sinn der relativen Opfergleichheit ge-
recht, scheitert jedoch an den Grenzen des Machbaren/des praktisch Umsetzbaren. 
Steuergegenstand ist deshalb allein das tatsächlich erzielte Markteinkommen. Wie 
viel Arbeitszeit, wie viel Mühen und Opfer für den einzelnen Steuerpflichtigen mit 
der Erzielung des Markteinkommens verbunden sind, wird nicht berücksichtigt. 
Wer 80.000 € Jahreseinkommen unter Aufbietung aller Kräfte erzielt, wird gleich 
besteuert wie der intelligente Faule, der 80.000 € spielend in 10 Stunden Börsen-
spekulation erzielt.

Wird also nicht berücksichtigt, ob 80.000 € Markteinkommen mit 1.000 Stunden 
Arbeitsmühe oder mit 10 Stunden Arbeitsfreude verbunden sind, so erscheint es 
fragwürdig, Arbeitsleid- und Opfergleichheitsüberlegungen bei Tariffragen anzu-
stellen. Warum soll der, der in 1.000 Arbeitsstunden 80.000 € Markteinkommen er-
zielt, überproportional höher besteuert werden als der, der in 500 Stunden 40.000 € 
Markteinkommen erzielt?

Bei der Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage haben sich nutzen- und op-
fertheoretische Erwägungen zur Erreichung einer Opfergleichheit als unbrauchbar 
erwiesen. Für die Tarifierung kann nichts anderes gelten. Was bei der Bestimmung 
der Steuerbemessungsgrundlage als unbrauchbar erkannt und verworfen worden ist 
(1.), kann zur Lösung von Tariffragen nichts beitragen. Das ist nicht neu. Das hat 
bereits Tipke erkannt: „Der progressive Tarif ist kein Ausfluss des Leistungsfä-
higkeitsprinzips. Die gleichmäßige Anwendung dieses Prinzips führt zur Pro-
portion, nicht zur Progression.“41

Das Leistungsfähigkeitsprinzip bietet somit keine Grundlage für progressive 
Tarife. Ein progressiver Tarif kann jedoch über das Prinzip der Solidarität der 
Leistungsstarken mit den Leistungsschwachen im Sinne der Sozialstaatlichkeit 
gerechtfertigt werden. Tipke erläutert das so: „Erst wenn das Sozialstaatsprinzip ins 
Spiel kommt, das in Richtung „Jedem das Gleiche“ führt, kann man die Progression 
erklären. Die Progression ist nicht ein Akt – separat gesehener – Steuergerechtig-
keit, sie ist vielmehr ungleiche Besteuerung; aber sie ist als ein Akt allgemeiner 
– über das Steuerrecht hinausgreifender – sozialer Gerechtigkeit gedacht und ge-

41 Tipke aaO (FN 29), 97; ebenso Elicker, StuW 2000, 3 ff, 17: „Das Gerechte ist das Proportio-
nale.“
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rechtfertigt.“42 … „Der progressive Tarif führt zu einer gewissen Umverteilung. 
Eine solche Umverteilung ist insoweit gerechtfertigt, als sie den Leistungswillen 
der progressiv Besteuerten nicht wesentlich schwächt und die Umverteilung ins-
besondere denen zugute kommt, die nicht in der Lage sind, sich den erforderlichen 
Entfaltungsspielraum aus eigener Anstrengung zu verschaffen. Eine Besteuerung 
ist aber unklug und wohl auch ungerecht, wenn sie einerseits den Leistungswillen 
schwächt und andererseits durch Umverteilung vor allem diejenigen bedenkt, die 
selbst keinen Willen zur Leistung haben; eine solche Besteuerung führt zur Ausbeu-
tung der Leistungswilligen durch die Leistungsunwilligen.“43

Wird ein progressiver Tarifverlauf über die sozialstaatliche Solidarität44 ge-
rechtfertigt, so zeigen sich auch die Grenzen der Progression: Solidarität im Sinn 
des Sozialstaatsprinzips kann nur der hilfsbedürftige Leistungsschwache einfordern. 
Die mit der Besteuerung verbundene Umverteilung ist insofern nicht ein Ziel oder 
Selbstzweck, sondern eine in Kauf zu nehmende Nebenfolge. Die sozialstaatliche 
Solidarität kann einen progressiven Tarif nur soweit rechtfertigen, als die Finanzie-
rung von Sozialleistungen eine progressive Besteuerung notwendig macht.

Auch aus der Sicht eines wohlfahrtsökonomischen Ansatzes ist bei progressiven 
Tarifen Vorsicht und Behutsamkeit geboten. Radke/Richter erklären das so: „Staats-
eingriffe, die auf eine Veränderung persönlicher Verfügungsrechte über Ressourcen 
ausgerichtet sind, heißen distributiv. Das Streben nach Verteilungsgerechtigkeit 
führt dazu, dass private Erträge wirtschaftlichen Handelns etwa im Rahmen der 
Einkommensteuer beschnitten oder dass privat verursachte Kosten nicht individuell 
angelastet werden. Daher gehen in aller Regel distributive Staatseingriffe zu Lasten 
der Effizienz. Zwischen Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz besteht ein fun-
damentaler Zielkonflikt.

Die distributive Zielsetzung genießt bei politischen Maßnahmen regelmäßig 
hohe, wenn nicht gar die höchste Priorität. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass gerade die Rechtfertigung distributiver Staatseingriffe schwierige Grundsatz-
fragen aufwirft. Eine hohe Zustimmung bei demokratischen Abstimmungen schafft 
noch keine Legitimität.“45

Um es mit Friedrich Schiller zu sagen: „Nicht der Stimmen Mehrheit sei des 
Rechtes Probe.“46 Recht hat eine höhere Qualität als Stimmenmehrheit. Recht geht 
vor Majorität.

42 Tipke aaO (FN 29), 97 f.
43 Tipke aaO (FN 29), 99.
44 Zum Solidaritätsprinzip und zur Progressionsverschärfung durch den Selbstbehalt bei außer-

gewöhnlichen Belastungen siehe auch Beiser, RdW 1997, 160 f.
45 Radke/Richter aaO (FN 33), 77 f.
46 Radke/Richter aaO (FN 33), 78, Anm 14; 
 Friedrich Schiller in „Maria Stuart“ (II, 3): Talbot, Graf von Shrewsbury, warnt Elisabeth, Maria 

Stuart hinrichten zu lassen. Elisabeth entgegnet: „So irrt / Mein Staatsrat und mein Parlament, im 
Irrtum / Sind alle Richterhöfe dieses Landes, / Die mir dies Recht einstimmig zuerkannt“. 

  Talbot erwidert: „Nicht Stimmenmehrheit ist des Rechtes Probe, / England ist nicht die Welt, 
dein Parlament / Nicht der Verein der menschlichen Geschlechter.“
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5. Die Periodisierung

„Die Einkommensteuer ist eine periodische Steuer in Gestalt einer Jahressteuer. 
[…] Das Jahressteuerprinzip konkretisiert das sog. Periodizitätsprinzip. Das Pe-
riodizitätsprinzip ist kein Wertungsprinzip, sondern ein technisches Prinzip, das 
die ideale Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einschränkt, 
denn steuerliche Leistungsfähigkeit müsste idealiter nach dem Lebenseinkommen 
bemessen werden.“47 Das Prinzip der Abschnittsbesteuerung nach Kalender- und 
Wirtschaftsjahren ist also nicht ein Ausfluss der Besteuerung nach der persönlichen 
Leistungsfähigkeit, sondern ein rein technisches Prinzip aus dem Zwang der Prak-
tikabilität.48 Dem Leistungsfähigkeitsprinzip würde eine Besteuerung des Lebens-
einkommens entsprechen. „Indessen ist der Fiskus auf den sukzessiven Eingang 
von Steuern angewiesen.“49 Die Periodenzuordnung von Einnahmen und Ausga-
ben, Aufwendungen und Erträgen erfolgt nach zwei grundverschiedenen Kriterien, 
nämlich nach dem Kriterium des Zu- und Abflusses oder nach dem Kriterium der 
Vermögensveränderung. Beide Prinzipien bieten breite Gestaltungsspielräume zur 
Periodenverlagerung: Der Zu- und Abfluss von Einnahmen und Ausgaben kann ge-
zielt gesteuert werden, beim Vermögensvergleich bieten Bewertung, Abschreibung 
und Rückstellungen sowie die Wahl eines abweichenden Wirtschaftsjahres Spiel-
raum zur Periodenverschiebung.50

Als ein Prinzip der Einhebungstechnik ist das Periodenprinzip dem Grundsatz 
der Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit in einer rangmäßigen 
Ordnung der Besteuerungsregeln nachgeordnet: Das Leistungsfähigkeitsprinzip 
entspricht dem Streben nach Steuergerechtigkeit, es ist ein Ausfluss des Bemühens, 
die Steuerlast auf alle Steuerpflichtigen möglichst gleichmäßig zu verteilen (§ 114 
BAO; Art 7 B-VG). Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist das konzeptionelle Basis-

47 Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht24 (Köln 2021), Rz 8.44 mwH.
48 Beiser, ÖStZ 1995, 13 ff, 17; teilweise aA VwGH 25.11.1999, 99/15/0194 (mit Hinweisen auf 

die Vorjudikatur), ÖStZB 2000/148, 171 f (Vorrang der Periodenbesteuerung bei ungerecht-
fertigter Inanspruchnahme eines abweichenden Wirtschaftsjahres).

49 Hey in Tipke/Lang aaO (FN 47).
50 Beiser, ÖStZ 1995, 13 ff, 16 f; vgl auch Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommen-

steuer (Köln 1988), 171 ff (Besteuerung des realisierten Reinvermögenszuganges) und 344 ff 
(Grundsätze der Gewinnrealisierung). 

 Zum Verhältnis von Leistungsfähigkeitsprinzip und Realisationsprinzip ist festzuhalten: Steu-
ergegenstand ist nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip das durch Leistungen am Markt erzielte 
Einkommen. Nach dem Realisationsprinzip ist das Einkommen in dem Zeitpunkt zu erfassen, 
in dem es durch erbrachte Leistungen zu einem Markteinkommen geführt hat und deshalb die 
wirtschaftliche Leistungskraft des Steuerpflichtigen verändert worden ist. Die Gewinnverwirk-
lichung tritt grundsätzlich ein, wenn die Leistung erbracht ist und der Vertrag wirtschaftlich 
erfüllt ist, wenn sich also die Gegenleistungsgefahr des Leistenden auf die Risken aus Ge-
währleistung und Einbringlichkeit eingrenzt. Diese Präzisierung der Gewinnverwirklichung 
(BFH 27.2.1986, IV R 52/83, BStBl 1986 II 552) steht mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip in 
Einklang: Es wird präzisiert, wann Markteinkommen erzielt wird, die zeitliche Komponente 
der Leistungsfähigkeit im Sinn erzielten Markteinkommens wird konkretisiert.
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prinzip der Einkommensteuer (1.). Technische Prinzipien wie das Periodenprinzip 
und die Periodenzuordnung nach den Kriterien des Zu- und Abflusses oder der 
Vermögensveränderung entspringen dem Zwang der Besteuerungspraktikabilität. 
Technische Prinzipien sind dem Grundprinzip der Leistungsfähigkeit nachgeordnet: 
Die Leistungsfähigkeit richtet sich nicht nach der Besteuerungstechnik, vielmehr 
ist es Aufgabe und Ziel der Besteuerungstechnik, die tatsächlich vorhandene Leis-
tungsfähigkeit eines jeden Steuerpflichtigen möglichst lückenlos, vollständig und 
exakt zu erfassen.
Eine solche Rangordnung der Besteuerungsprinzipien hat weitreichende Folgen:

6. Leistungsfähigkeit, Periodisierung, Progression und  
Endbesteuerung

6.1 Die Rangordnung der Prinzipien
Das Periodenprinzip ist keine Tugend und verfolgt keinen Selbstzweck, es ent-
springt der Not des Staates, ständig sprudelnde Einnahmequellen zu erschließen. 
Die Progression findet ihre Rechtfertigung nicht im Leistungsfähigkeitsprinzip, 
sondern in der sozialstaatlichen Solidarität. Die Besteuerung nach der persönli-
chen Leistungsfähigkeit ist als konzeptionelles Basis-, Wesens- und Grundprinzip 
beiden Prinzipien übergeordnet. Periodisierung und Progression dürfen deshalb 
die horizontale Gerechtigkeit nicht stören: Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip 
ist das Markteinkommen die gemeinsame Messlatte für die Besteuerung. Gleiches 
Einkommen ist gleich zu besteuern. Das ist eine Forderung des Leistungsfähigkeits-
prinzips in der Ausformung der sachlichen und persönlichen Universalität und der 
Einmalerfassung. Mehrfach- und Nichterfassungen sowie Besteuerungszufälligkei-
ten durch Periodisierung und Progression sind deshalb soweit als möglich auszu-
schalten. Daraus ergeben sich „pro futuro“ folgende Forderungen zur Glättung 
der Besteuerungszufälligkeiten infolge Periodisierung und Progression:

6.2 Ein periodenübergreifender Verlustausgleich ist notwendig
Der Verlustabzug ist zeitlich unbegrenzt auf alle Steuerpflichtigen und alle Ein-
kunftsarten auszudehnen. Die Art der Einkunftsermittlung und die Art der Perio-
denzurechnung sind für den periodenübergreifenden Verlustausgleich/Verlustabzug 
irrelevant. Es entspricht nicht dem Ziel einer Besteuerung der im Markteinkommen 
realisierten Leistungsfähigkeit, wenn negative Markteinkommensteile einmal be-
rücksichtigt werden, weil sie zufällig in derselben Periode mit anderen positiven 
Markteinkommensteilen zusammenfallen, oder eben nicht berücksichtigt werden, 
weil eine Saldierung erst in Folgeperioden möglich wäre.

Ein periodenübergreifender Verlustausgleich (Verlustvortrag und Verlustrück-
trag) ist kein Steuerprivileg, sondern ein Gebot der Besteuerung nach der tatsäch-
lich vorhandenen Leistungsfähigkeit: Werden negative Markteinkommen nicht be-
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rücksichtigt, so wird eine fiktive, tatsächlich nicht vorhandene Leistungsfähigkeit 
besteuert. Das zeigt ein einfaches Beispiel: Werden im einen Jahr 1 Mio € Gewinn 
und im anderen Jahr 1 Mio € Verlust erzielt, so liegt eine tatsächliche Leistungs-
fähigkeit in Höhe von insgesamt null € Markteinkommen vor. Werden 1 Mio € 
besteuert und die Verluste von 1 Mio € nicht berücksichtigt, so wird eine fiktive 
Leistungsfähigkeit in Höhe von 1 Mio € erfasst. Das widerspricht der sachlichen 
Universalität, dem Nettoprinzip und der Einmalerfassung.

Tipke/Lang kommen zum exakt selben Ergebnis: „Das technische Prinzip der Pe-
riodizität muss durch den periodenübergreifenden Verlustabzug eingeschränkt wer-
den, um die Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips nicht abzuschneiden.“51 52

6.3 Eine periodenübergreifende Progressionsglättung ist notwendig
Ebenso wie ein periodenübergreifender Verlustausgleich ist auch eine perioden-
übergreifende Progressionsglättung notwendig. Erzielt ein Steuerpflichtiger in 10 
Jahren 500.000 € Einkommen, so ist die Steuerbelastung aufgrund der Periodisie-
rung und Progression sehr unterschiedlich, je nachdem, ob er 10 Jahre je 50.000 € 
Einkommen erzielt oder in einem Jahr 500.000 € und 9 Jahre nichts. Im einen Fall 
beträgt die Steuerbelastung rund 140.000 €, im anderen dagegen rund 240.000 €. 
Obwohl in beiden Fällen in 10 Jahren 500.000 € Einkommen erzielt werden, diffe-
riert die Steuerbelastung um 100.000 €. Bei gleichmäßiger Verteilung ist die Steuer-
belastung um mehr als ein Drittel geringer. Die prozentuelle Durchschnittsbelas-
tung sinkt von rund 48 % auf rund 28 %. Die horizontale Gerechtigkeit wird aus der 
periodenübergreifenden Sicht des Leistungsfähigkeitsprinzips empfindlich gestört: 
Gleiches Einkommen wird nicht gleich, sondern sehr ungleich besteuert. Warum 
die sozialstaatliche Solidarität bei ungleichmäßiger Einkommensverteilung auf 
mehrere Perioden ein höheres Steueropfer abverlangen soll als bei gleichmäßiger 
Periodenverteilung, ist nicht zu sehen.

Nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ist gleiches Einkommen gleich zu besteu-
ern. Das entspricht der sachlichen und persönlichen Universalität und der horizon-
talen Gerechtigkeit. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist es notwendig, 
allen Steuerpflichtigen eine periodenübergreifende Progressionsglättung einzuräu-
men. Das Gesamteinkommen der letzten 10 Jahre könnte zB auf Antrag gleichmä-
ßig auf diese 10 Jahre verteilt und durchtarifiert werden. Im Zeitalter der EDV ist 
das auch praktikabel. Progressionssprünge durch ungleiche Einkommenserzielung 
in mehreren Perioden können so entscheidend entschärft werden. Die horizontale 
Gerechtigkeit wird erhöht, gleiches Einkommen wird gleich besteuert.

51 Hey in Tipke/Lang aaO (FN 47), § 8 Rz 62 mwN; Beiser, SWK 1991/33, A I 388 ff; Renner in 
Doralt et al, EStG18, § 18 Tz 282; ebenso BFH 22.10.2003, I ER-S-1/03 (XI R 54/99), BStBl 
2004 II 414.

52 Siehe dazu VfGH 30.9.2010, G 35/10: Die mangelnde Vortragsfähigkeit von Verlusten aus Ver-
mietung und Verpachtung (§ 28 EStG) ist verfassungswidrig. Zur Verteilung von Verlusten auf 
10 Jahre nach § 28 Abs 2 EStG idF BudBG 2011 siehe Atzmüller, RdW 2010/805, 797 ff.
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6.4 Die Endbesteuerung
Ein eigenes Bundesverfassungsgesetz (BGBl 1993/11) verankert eine spezielle 
Form der Einkommensteuer in Verfassungsrang, die „Endbesteuerung“:

Das Wesen der Endbesteuerung besteht in ihrem Kern in einer „Abgeltung der 
Einkommensteuer“ durch die lineare Kapitalertragsteuer (KESt) nach § 27 und 
§§ 93 ff EStG: Die lineare KESt wird in der Regel an der auszahlenden Quelle von 
Banken oder ausschüttenden Kapitalgesellschaften erhoben; die lineare KESt be-
trägt nach § 27a EStG in der Regel 25 % auf Zinsen von Kreditinstituten und 27,5 % 
auf Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften.

Mit dieser linearen KESt wird die Einkommensteuer „abgegolten“: Die mit KESt 
belasteten Zinsen und Ausschüttungen müssen nicht zur Veranlagung der Einkom-
mensteuer erklärt werden. Die endbesteuerten Kapitalerträge werden somit vom 
progressiven Tarif nach § 33 EStG nicht erfasst. Hinzu kommt ein „Splittingeffekt“: 
Durch die Endbesteuerung sinkt das Einkommen, das progressiv zu besteuern ist. 
Das senkt die Progression und die Durchschnittsbelastung des gesamten Einkom-
mens. Eine Einbeziehung der endbesteuerten Einkünfte in das progressiv zu be-
steuernde Gesamteinkommen verschärft die Progression nach § 33 für die anderen 
Einkünfte. Dieser „Schatteneffekt“ bildet das Gegenstück zum „Splittingeffekt“ und 
greift im Fall einer Option zur Regelbesteuerung nach § 27a Abs 5.

Eine Ertragsbesteuerung an der auszahlenden Quelle mit KESt sichert eine 
gleichmäßige Erfassung. Der Verzicht auf eine Veranlagung entbindet die Abgabe-
pflichtigen von einer Erklärung und schafft eine Verwaltungsvereinfachung. Soweit 
die Einkommensteuer kraft KESt „abgegolten“ wird (§ 1 EndbesteuerungsG) und 
insoweit eine „Abgeltung der Steuern/Einkommensteuer eintritt“ (§ 2 Endbesteue-
rungsG), greift für Betriebsausgaben und Werbungskosten ein Abzugsverbot: Die 
lineare KESt wird von den ausgezahlten Einnahmen berechnet. Die Betriebsaus-
gaben und Werbungskosten der Zahlungsempfänger (Sparbuch- und Konteninha-
ber, Aktionäre, Gesellschafter einer GmbH etc) sind der auszahlenden Stelle (§ 95 
EStG) in der Regel nicht bekannt. § 2 EndbesteuerungsG verankert ein Abzugsver-
bot, soweit eine „Abgeltung der Steuern/Einkommensteuer eintritt“.
Eine Endbesteuerung kraft KESt hat also im Wesentlichen zwei Vorteile
• lineare KESt von 25 %/27,5 % statt progressive Belastung bis zu 55 % und
• Splittingeffekt.
Nachteilig ist das Abzugsverbot.

Die Verlustausgleichsoption nach § 97 Abs 2
Eine Verlustausgleichsoption lässt eine Verrechnung von Verlusten aus anderen 
nicht endbesteuerten Einkünften mit endbesteuerten Einkünften zu. 

Beispiel:
Ein Steuerpflichtiger erzielt im Jahr 2020 – 100.000 € Verlust aus nicht endbesteuerten 
Einkunftsquellen und + 200.000 € Einnahmen, die mit KESt belastet worden sind. Eine 
Verlustausgleichsoption nach § 97 Abs 2 führt zur Erstattung der KESt auf den Verlust 
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von – 100.000 €. Die über den Verlustausgleich hinausgehenden Einnahmen werden nicht 
nach § 33 progressiv veranlagt, sondern bleiben kraft KESt endbesteuert. Die Abgeltung 
der ESt kraft KESt samt Splittingeffekt und Abzugsverbot bleibt für alle endbesteuerten 
Einnahmen aufrecht: Die Option nach § 97 Abs 2 ist auf eine Erstattung der KESt durch 
einen Ausgleich von Verlusten aus nicht endbesteuerten Einkunftsquellen mit kraft KESt 
endbesteuerten Einnahmen begrenzt. Die lineare KESt samt Splittingeffekt und Abzugs-
verbot greifen somit auch im Fall eines Verlustausgleichs nach § 97 Abs 2: Weder die mit 
Verlusten ausgeglichenen noch die darüber hinaus erzielten Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen werden progressiv nach § 33 belastet. Es bleibt bei einer Endbesteuerung kraft KESt 
(mit Splittingeffekt und Abzugsverbot) und einer KESt-Erstattung kraft eines Verlustaus-
gleichs. Siehe dazu auch Rz 59e.

Die Option zur Regelbesteuerung nach § 27a Abs 5: Bruttobesteuerung trotz 
Progression
Die Progression nach § 33 samt Schatteneffekt greift im Fall einer Regelbesteue-
rungsoption auch für die Einkünfte aus Kapitalvermögen (im Privat- oder Betriebs-
vermögen). Eine Option zur Regelbesteuerung zwingt zur Anwendung des progres-
siven Tarifs nach § 33. Eine „Abgeltung der Steuern/Einkommensteuer“ kraft KESt 
„tritt nicht ein“; eine Anwendung des linearen Tarifs nach § 27a Abs 1 ist aus-
geschlossen. Das Abzugsverbot für Betriebsausgaben und Werbungskosten greift 
nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes53 und des Verwaltungsge-
richtshofes54 auch im Fall einer Regelbesteuerungsoption. Das gilt auch dann, wenn 
die progressive Besteuerung der Einnahmen (vor Abzug von Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten) auf Basis der Nettoeinkünfte (nach Abzug von Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten) auf über 100 % steigt. Die Tarifstufen nach § 33 werden 
dadurch unsachlich (Art 7 B-VG) verzerrt: Auch bei Nettoeinkünften weit unter 
100.000 € kann die progressive Steuerlast den in § 33 vorgesehenen Höchststeuer-
satz von 55 % weit übersteigen.55

Ein Ausgleich negativer Einkünfte aus Kapitalvermögen mit anderen positiven 
Einkünften ist nach § 27 Abs 8 nicht zulässig. Der Verfassungsgerichtshof aner-
kennt dieses Verlustausgleichsverbot für Verluste aus Kapitalvermögen als sachlich 
gerechtfertigt.56

Das objektive Nettoprinzip wird durch eine Endbesteuerung durchbrochen: Das 
Abzugsverbot für Betriebsausgaben und Werbungskosten nach § 20 Abs 2 für end-
besteuerte Einkünfte bleibt nach der Rechtsprechung auch im Fall einer Option zur 

53 VfGH 4.1.2021, E 631-632/2020 sowie VfGH 30.11.20217, G 183/2017, VfSlg 20.219, Rz 37 
und 40.

54 VwGH 26.5.2021, Ra 2021/13/0036.
55 Beiser, Abzugsverbot trotz Regelbesteuerung? – Gesetzesmaterialien in Verfassungsrang?, 

ÖStZ 2020/432, 361.
56 VfGH 2.3.2021, E 1722/2020, Rz 23 und 24; der Bundesfinanzhof qualifiziert eine vergleich-

bare deutsche Regelung als verfassungswidrig: BFH 17.11.2020, VIII R 11/18, DStR 23/2021, 
1339 ff und dazu Jachmann-Michel, DStR 23/2021, 1349 mit einer Anmerkung zum Be-
schluss des BFH, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe zu bean- 
tragen.
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Regelbesteuerung aufrecht. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nach § 27 Abs 8 
nicht mit anderen positiven Einkünften ausgeglichen werden.

7. Das Konzept der relativen Sicherheit

Nach dem Realisationsprinzip werden Gewinne bilanzsteuerrechtlich erst dann 
erfasst (realisiert/erfolgswirksam ausgewiesen), wenn die Leistung erbracht und 
der Vertrag schuldrechtlich und wirtschaftlich erfüllt worden ist;57 in dem so ver-
standenen Erfüllungszeitpunkt schränkt sich die Zahlungsgefahr (Preisgefahr/
Gegenleistungsgefahr) des Leistenden auf die Risken aus Gewährleistung und Ein-
bringlichkeit ein. Der Gewinn ist jetzt relativ sicher: Die Gewinnrealisierung im 
Erfüllungszeitpunkt folgt dem Konzept der relativen Sicherheit, weil durch die 
mit der Erfüllung verbundene Risikoreduktion ein bisher unsicherer Gewinn relativ 
sicher wird. Nach Gunter Mayr58 werden Gewinne im Zeitpunkt des schuldrechtli-
chen Übergangs der Preisgefahr realisiert. Ab diesem Zeitpunkt ist dem Leistenden 
die Forderung auf Gegenleistung dem Grunde nach sicher: Der Empfänger muss 
zahlen, auch wenn die Leistungssache (zufällig) untergeht. Mayr präzisiert so die 
wirtschaftliche Erfüllung im Sinne der Rechtsprechung; nach Mayr und BFH ist die 
Risikoreduktion auf Gewährleistung und Einbringlichkeit entscheidend. Drohende 
Verluste und wahrscheinliche Risken (zB aus Gewährleistung, Schadenersatz) sind 
ebenfalls (über Rückstellungen) erfolgswirksam zu berücksichtigen. Andernfalls 
würde ein unsicherer Gewinn ausgewiesen; nach dem Konzept der relativen Si-
cherheit ist das nicht zulässig. Gewinne aus einem Leistungsvertrag werden erst mit 
der Erfüllung ausgewiesen (realisiert), Risken und Verluste dagegen bereits dann, 
wenn sie ernsthaft drohen. Diese Ungleichbehandlung von Gewinnen einerseits 
und Risken und Verlusten andererseits wird als Imparitätsprinzip oder imparitäti-
sches Realisationsprinzip bezeichnet. Die Ungleichbehandlung ist freilich nur eine 
scheinbare: Die Gewinnrealisierung nach Maßgabe der Erfüllung und der Ausweis 
ernsthaft drohender Risken und Verluste sind nur „zwei Seiten derselben Medaille“ 
(zwei Folgerungen desselben Prinzips). – Unsichere Gewinne sind nach dem Kon-
zept der relativen Sicherheit nicht auszuweisen und nicht zu besteuern.

Das (imparitätische) Realisationsprinzip wurzelt im Leistungsfähigkeits-
prinzip: Steuergegenstand ist nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip das durch 
Leistungen am Markt erzielte Einkommen. Am Markt erzielt ist nur das Ein-
kommen, das relativ sicher ist. Es wäre unverhältnismäßig, das technisch in Be-
steuerungsperioden zerschnittene Einkommen bereits in einer Periode zu erfassen, 
in welcher das Einkommen noch gar nicht sicher ist. Nur relativ sicheres Einkom-

57 BFH 27.2.1986, IV R 52/83, BStBl 1986 II 552; vgl auch BFH 18.5.2006, III R 25/05, DStR 
2006, 1359 ff: Gewinnrealisierung durch Verschaffung des wirtschaftlichen Eigentums an 
Grundstücken; ein Zurückbehalten von Besitz samt Grundstückslasten und Gefahrtragung hin-
dert die Realisation beim Verkäufer nicht.

58 Gewinnrealisierung im Steuerrecht und Handelsrecht (Wien 2001), 36.
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men soll besteuert werden, um die sachlich gebotene Verhältnismäßigkeit des 
Steuerzugriffs zu wahren. Es ist deshalb sachgerecht, nicht künftig erhoffte sondern 
nur bereits realisierte Gewinne zu besteuern. Ebenso sachgerecht ist es, wahrschein-
liche Risken und drohende Verluste rückzustellen. Andernfalls würden unsichere 
Gewinne besteuert.

Der Steuergesetzgeber hat aus Praktikabilitätsgründen davon Abstand genom-
men, Leistungspotenziale der Steuerpflichtigen zu besteuern. Besteuert wird nur 
das tatsächlich am Markt durch Leistungen erzielte Einkommen. Der Verhältnis-
mäßigkeit der Besteuerung dieses Markteinkommens entspricht es, das Marktein-
kommen erst in der Periode zu erfassen, in der es relativ sicher geworden ist. Die 
Besteuerung nach dem Realisationsprinzip sichert die Besteuerung am Markt tat-
sächlich erzielter Gewinne. Sind Gewinne am Markt bereits erzielt worden, so ist in 
der Regel auch die Liquidität zur Zahlung der Ertragsteuer vorhanden. „Das Rea-
lisationsprinzip verhindert nicht nur eine Übermaßbesteuerung unsicherer Werte, 
sondern gewährleistet auch, dass der Steuerpflichtige über aktuelle Liquidität zur 
Steuerzahlung verfügt.“59 Leistungsfähigkeit ist in diesem Sinn wörtlich als „ability 
to pay“ zu verstehen.

8. Liebhaberei

Das durch Leistungen am Markt realisierte Einkommen ist Steuergegenstand der 
Einkommensteuer nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Ein positives Marktein-
kommen erhöht die zu besteuernde Leistungsfähigkeit, ein negatives vermindert 
sie.

59 Hey, BB 2000, 1453 ff, 1458; Lang, Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer (Köln 
1988), 154 ff, 173 f; Pircher/Pülzl, ÖStZ 2006/633, 305 ff, 307 f mwN; Wittmann, StuW 1993, 
35 ff, 45 f: „Damit soll zum einen gesagt sein, daß eine tatsächliche Leistungsfähigkeitsstei-
gerung dem Grunde wie der Höhe nach bis zum Realisationszeitpunkt stets ungewiß bleibt. 
Zum anderen darf nicht übersehen werden, daß unrealisierte Vermögensmehrungen – selbst 
wenn man die Gewissheit eines Vermögenszuwachses einmal unterstellen wollte – nur in den 
Büchern stehen und nicht durch reale Vermögenswerte abgesichert sind, die zur Steuerzah-
lung verwendet werden könnten. Eine verhältnismäßige Besteuerung wird ihren Zugriff daher 
prinzipiell auf realisierten Vermögenszuwachs beschränken.“ Und weiter: „Die Anknüpfung 
an realisierte Marktentgelte verbürgt nicht nur, daß die Steuer allein mit – und nicht vor oder 
unabhängig von – einer wirtschaftlichen Disposition des Steuerpflichtigen entsteht, sondern 
ebenso, daß die Steuer dabei auf privatautonome im Wirtschaftsprozeß freigesetzte Liquidität 
zugreifen kann. Der Tatbestand der Leistungsbeziehung leistet also ein dreifaches: Er setzt an 
bei der ins Werk gesetzten privatwirtschaftlichen Initiative, verdichtet sodann diesen Bezug auf 
dynamische Vermögenslagen zu einer Garantie wirtschaftlicher Dispositionsautonomie, indem 
er sich an das realisierte Ergebnis solchen Wirtschaftens hält, und führt die Steuer schließ-
lich an bereits vorhandene Liquidität heran. Im Tatbestand der Leistungsbeziehung und der 
Besteuerung des Markteinkommens als seines Produkts treffen mithin Dispositions-, Realisa-
tions- und Liquiditätsargument zusammen, die gleichermaßen Axiome einer freiheitsschonen-
den Besteuerung sind.“ (Wittmann, StuW 1993, 46)
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Dass eine Tätigkeit dauernd nur Verluste bringt, ist aus der Sicht der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit kein Grund für deren Nichtberücksichtigung. Die ent-
scheidende Frage nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ist: Dient die Tätigkeit der 
Einkunftserzielung oder wird eine Einkunftserzielung (eine Einkunftsquelle) nur 
vorgetäuscht? Wird ein Privatvergnügen als Einkunftsquelle getarnt?

Der Ausgleich von Verlusten aus der Einkunftserzielung entspricht dem ob-
jektiven Nettoprinzip und der sachlichen Universalität. Aufwendungen der nicht-
einkunftserzielenden Privatsphäre (der Einkommensverwendung) sind nur in den 
Grenzen des subjektiven Nettoprinzips abzugsfähig, darüber hinaus jedoch nicht 
abzugsfähig. Aufwendungen aus Hobbies, Luxus und Privatvergnügen mindern 
deshalb nicht die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. Dazu zählen die 
Fälle der „klassischen Liebhaberei“: Jagd, Sport, Pferdegestüte, Vorzeige-Bauern-
höfe usw können aus Leidenschaft, Freizeitvergnügen, Tierliebe, zur Repräsentati-
on und aus anderen Beweggründen der Einkommensverwendung betrieben werden. 
Dauernde Verluste sind dann nicht abzugsfähig, weil im Kern nicht eine Tätigkeit 
zur Einkunftserzielung entfaltet wird, sondern Einkommensverwendung vorliegt. 
Hier gilt der Grundsatz: „substance over form“. Nicht die äußere Hülle, sondern der 
wirtschaftliche Gehalt der Tätigkeit entscheidet über die Grenzziehung zwischen 
Einkunftserzielung und Einkommensverwendung.

Ist Einkommensverwendung auszuschließen, weil nach der Sach- und Beweis-
lage im Einzelfall glaubhaft anzunehmen ist, dass eine Tätigkeit mit dem Ziel der 
Erzielung positiver Einkünfte entfaltet wird (worden ist), so sind auch nachhaltige 
Verluste zu berücksichtigen. Entscheidend ist eine ex ante-Betrachtung. Geschäft-
liches Ungeschick, Unglück oder Pech dürfen nicht mit der Nichtabzugsfähigkeit 
geahndet werden. Das Leistungsfähigkeitsprinzip in Form des objektiven Netto-
prinzips und der sachlichen Universalität lassen das nicht zu. Wer am Markt erfolg-
los bleibt, darf nicht durch eine Besteuerung eines fiktiven (weil tatsächlich nicht 
erzielten) Markteinkommens „bestraft“ werden.

Die drei Kernelemente der Liebhaberei sind:
1. Das subjektive Ertragsstreben ist entscheidend.
2. Eine ex ante-Betrachtung ist maßgebend: Ist eine Tätigkeit ex ante erfolgver-

sprechend (bietet sie eine realistische Chance auf Gewinn/Überschüsse), so hin-
dern später tatsächlich eingetretene Verluste den Verlustausgleich nicht. Wer in 
einem freien Markt die Chance auf Gewinne nutzen will, muss auch die damit 
verbundenen Verlustrisken auf sich nehmen. 

3. Den Steuerpflichtigen trifft keine Erfolgsgarantie:
 „Da die Liebhaberei-Verordnung das subjektive Ertragsstreben in den Mittel-

punkt der Betrachtung stellt, ist im Rahmen der durch § 2 Abs 1 leg cit nor-
mierten Kriterienprüfung das Schwergewicht auf die bis zum jeweiligen Veran-
lagungsjahr eingetretene Entwicklung, nicht hingegen auf nachfolgende Jahre zu 
legen (vgl E 28.2.2002, 96/15/0219).

 Wenn die belangte Behörde die Ansicht vertritt, es sei ein vorläufiger Bescheid 
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zu erlassen, weil ungewiss sei, ob es der Gesellschaft gelingen werde, durch die 
von ihr gesetzten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage den rückläufi-
gen Umsatz aufzuhalten, verkennt sie die Rechtslage. 

 Es kommt nämlich nicht darauf an, ob die Maßnahmen tatsächlich zum Erfolg 
führen. Die Bemühungen müssen nur ihrer Art nach geeignet sein, die Ertragslage 
zu bessern. Fallen dennoch weiterhin Verluste an, kann die wirtschaftlich 
vernünftige Reaktion auch darin bestehen, die Betätigung einzustellen. Wie lange 
die (vorübergehende) Fortsetzung einer an sich aussichtslosen Tätigkeit noch als 
wirtschaftlich vernünftige Reaktion beispielsweise im Hinblick auf die Erzielung 
eines bestmöglichen Veräußerungs- bzw Aufgabegewinnes angesehen werden 
kann, ist nach den Umständen des Einzelfalls – jedenfalls nicht rückwirkend in 
einer Art ex post-Betrachtung – zu beurteilen.“60 

 Die ökonomische Sinnhaftigkeit einer Betriebsfortführung ergibt sich in der Re-
gel aus einer Deckungsbeitragsrechnung: Die Gesamtkosten sind zu analysieren 
und in fixe und variable Kosten zu spalten. Liegen die erzielbaren Erlöse über 
den variablen Kosten, so kann wenigstens ein Teil der Fixkosten gedeckt werden. 
Eine Fortführung der Tätigkeit ist sinnvoll, um den Gesamtverlust zu reduzieren 
(Verlustreduktion durch positive Fixkostendeckungsbeiträge). Eine Veräußerung 
oder Liquidation ist nur dann zweckmäßig, wenn daraus höhere Fixkostende-
ckungsbeiträge zu erzielen sind.

Die Finanzverwaltung hat ein um 30 Mio € errichtetes Großhotel in Tirol ebenso 
wie eine von mehreren Hoteliers gemeinsam errichtete Tiefgarage für Hotel- und 
Tagesgäste mit Liebhaberei bedroht.61 Das Ziel einer Abgrenzung der Einkunftser-
zielung von der Einkommensverwendung ist hier aus den Augen verloren worden. 
Dauerhafte Verluste rechtfertigen für sich allein nicht die Annahme von Liebhabe-
rei. Nach dem Grundsatz der Besteuerung nach der persönlichen Leistungsfähigkeit 
ist Liebhaberei auf Fälle der Einkommensverwendung einzugrenzen (also auf die 
„klassische Liebhaberei“ einzuschränken). Negative Markteinkommen aus erfolg-
loser Einkunftserzielung sind dagegen zu berücksichtigen.62 Kurz: Liebhaberei um-
fasst Jux und Tollerei, Privatvergnügen, Befriedigung privater Bedürfnisse/Neigun-

60 VwGH 23.2.2005, 2002/14/0024, ÖStZB 2005/344, 437 f, 438 rechte Spalte.
61 Vgl den Erlass des BMF vom 30.9.1993, RdW 1993, 385 sowie die treffende Kritik „Zu den 

Inflationstendenzen bei der Liebhaberei“ von Honisch (Richter am FG), DStR 2000, 545 f.
62 Siehe VfGH 7.3.1995, B 301/94, VfSlg 14.071, ÖStZB 1995, 402; VwGH 3.7.1996, 93/13/0171, 

ÖStZB 1996, 397; 22.4.1998, 96/13/0189, ÖStZB 1999, 20; 16.5.2007, 2002/14/0083, ÖStZB 
2008/71, 73; BFH 25.6.1984, GrS 4/82, BStBl 1984 II 751; 27.1.2000, IV R 33/99, BStBl 2000 
II 227; Stoll, Verluste und Verlustquellen im Steuerrecht (Wien 1989); Stoll aaO (Vorwort, 
Seite V) zitiert Ulpian, Dig. 7, 7, 6: „Voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur.“ und 
übersetzt das so: „Vergnügen oder Neigung soll sich – auch steuerrechtlich – nicht auswirken.“ 
Zorn, ÖStZ 1995, 245 ff; derselbe, ÖStZ 1996, 417 ff; Herzog/Zorn, RdW 1990, 265 ff; Lech-
ner/Haunold/Tumpel, FJ 1994, 238 ff, 280 ff sowie FJ 1995, 7 ff; Neuber, Kompaktfassung 
des Liebhabereirechtes, ÖStZ 2001/86, 33 ff; Rauscher/Grübler, Steuerliche Liebhaberei in 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis2 (Wien 2007), 193 ff.
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gen/Leidenschaften. Verluste aus einer Markteinkommenserzielung sind dagegen 
nach dem objektiven Nettoprinzip abzugsfähig.

Das 1. Stabilitätsgesetz 2012 (BGBl 2012 I 22) dehnt die Reinvermögenszu-
gangstheorie folgerichtig auf alle Gewinnermittlungsarten und auf Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung aus: Stille Reserven in Grund und Gebäuden sind 
ab 1. April 2012 bei allen Einkunftsarten steuerpflichtig (§§ 30, 30a bis c und § 4 
Abs 3a). Stille Reserven in Grund und Gebäuden sind somit in die Erfolgsprogno-
sen einer Liebhabereibeurteilung einzubeziehen.63

Ertragsteuerrechtlich ist zu prüfen, ob ein positiver Totalerfolg aus einer Wohn-
raumvermietung einschließlich der Wertsteigerungen der Wohnimmobilie zu er-
warten ist: Die Steuerpflicht im Fall einer Immobilienveräußerung zwingt zur Ein-
beziehung der Immobilienwertsteigerungen im Rahmen der Totalerfolgsprognose 
nach § 3 Liebhabereiverordnung. Es wäre unsachlich (Art 7 B-VG), Immobilien-
wertsteigerungen bei einer Wohnraumvermietung im Betriebsvermögen zu berück-
sichtigen, im Privatvermögen dagegen nicht.64

Bei einer marktkonformen Wohnraumvermietung ergibt sich in der Regel eine 
positive Totalerfolgsprognose: Investitionen in Immobilien zur Wohnraumvermie-
tung werden in der Regel getätigt, um eine positive Gesamtrendite aus laufenden 
Erträgen und realisierbaren Wertsteigerungen der Immobilie zu erzielen.

Nach der Markteinkommenstheorie ist es folgerichtig, die gesamte „am Markt 
realisierte Leistungsfähigkeit“ zu erfassen, „also das Nutzenpotenzial“ zu be-
steuern, „das der Steuerpflichtige durch Leistungen am Markt tatsächlich in Geld 
(geldwerte Vorteile) umgesetzt hat“65. Die Ausweitung der Ertragsbesteuerung auf 
„private Grundstücksveräußerungen“ ist somit sachlich (Art 7 B-VG) gerechtfer-
tigt und systematisch konsistent. Verluste aus einer Markteinkommenserzielung auf 
Grund enttäuschter Gewinnerwartungen sind ebenso folgerichtig ausgleichsfähig.

„Liebhaberei“ ist im Sinn der Markteinkommenstheorie folgerichtig Einkom-
mensverwendung (Konsum) im Sinn von Jux und Tollerei, Befriedigung privater 
Bedürfnisse, Neigungen, Leidenschaften etc. 

63 Siehe dazu Atzmüller, Liebhabereirichtlinien 2012, RdW 2012/184, 178 ff, 182 und Beiser, 
Liebhaberei im Licht des Stabilitätsgesetzes 2012, RdW 2012/243, 235 ff; tendenziell anders 
die Liebhabereirichtlinien 2012 (siehe LR 2012 Rz 32 f und 35).

64 Beiser, Die Vermietung von Wohnraum im Brennpunkt der Liebhabereiverordnung und der 
Rechtsprechung des VwGH und EuGH, BFGjournal 7/8/2015, 282 ff; derselbe, Liebhaberei 
im Licht des Stabilitätsgesetzes 2012 – alte Fragen, neue Antworten, RdW 2012/243, 235 ff; 
ebenso Atzmüller, Liebhabereirichtlinien 2012, RdW 2012/184, 178 ff, 182; derselbe, ÖStZ 
1998, 6 bis 14; Beiser, RdW 1997, 153 bis 155; derselbe, RdW 2013/171, 167 f.

65 Siehe Rz 6.
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9. Einkünftezurechnung

9.1 Die Ruppe-Formel
Zur Frage, wem Einkünfte zuzurechnen sind, führt Ruppe aus: „Wenn das ver-
bindende Element der (meisten) Einkunftsquellen des Einkommensteuergesetzes 
tatsächlich die Teilnahme am Marktgeschehen, der Umsatz von Leistungen ist, so 
muss als Zurechnungssubjekt der Einkunftsquelle doch offenbar der angesehen 
werden, der über diese Teilnahme, über die Leistungserstellung disponieren kann, 
dh die Möglichkeit hat, Marktchancen zu nutzen, Leistungen zu variieren, im Ex-
tremfall auch zu verweigern, indem er seine Tätigkeit einstellt, Kapital zurückzieht, 
Mietverhältnisse kündigt etc.“66

9.2 Der Leistungsaustausch am Markt als Steuergegenstand
Das am Markt durch erbrachte Leistungen erzielte Einkommen ist Steuergegen-
stand der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer.

Steuergegenstand ist also nicht das abstrakt disponible (verfügbare) Nutzenpo-
tenzial eines Steuerpflichtigen. Besteuert wird nur die am Markt durch einen Leis-
tungsaustausch realisierte Leistungsfähigkeit, also das Nutzenpotenzial, das der 
Steuerpflichtige durch Leistungen am Markt tatsächlich in Geld (geldwerte Vor-
teile) umgesetzt hat.67

9.3 Der Leistungsträger
Steuergegenstand ist nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip das durch Leistungen am 
Markt erzielte Einkommen. Das Einkommen ist folgerichtig demjenigen zuzurech-
nen, der es durch seine Leistungen am Markt erzielt hat.68

Die Frage, wer welche Leistungen erbracht hat, ist somit für die Einkünftezu-
rechnung maßgebend: Die ausgetauschten Leistungen und Gegenleistungen und die 
Leistungsaustauschpartner sind zu bestimmen. Wer „über die Leistungserstellung 

66 Ruppe in Tipke (Hrsg), Übertragung von Einkunftsquellen im Steuerrecht (Köln 1979), 7 ff, 
18; Beiser, Die Markteinkommenstheorie und die Einkünftezurechnung bei echten Stillen und 
bei Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften – ein Beitrag zur konsistenten Einmalerfassung, 
ÖStZ 2016/123, 89 ff.

67 Siehe Rz 6; Ruppe in Tipke (Hrsg), Übertragung von Einkunftsquellen im Steuerrecht (Köln 
1979), 16 sieht das verbindende Merkmal aller Einkunftsquellen in der „entgeltlichen Verwer-
tung von Leistungen (Wirtschaftsgütern oder Dienstleistungen) am Markt“. Ebenso Peyerl, Die 
Verlagerung von Einkünften (Wien 2015), 45.

68 Siehe Rz 24; Musil in Herrmann/Heuer/Raupach, § 2 EStG, Anm 68 (Stand: 290. Lieferung/
Jänner 2019) sieht die „Leistungserstellung als gemeinsames kennzeichnendes Kriterium“ 
einer Einkunftserzielung in der Einkommen- und Körperschaftsteuer im Anschluss an Rup-
pe in Tipke (Hrsg), Übertragung von Einkunftsquellen (Köln 1979), 7 ff, 16: „Die Teilnahme 
am Marktgeschehen durch Leistungserstellung“ bildet den Gegenstand der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer. Dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgend ist die „entgeltliche Leistungser-
stellung“ Steuergegenstand der Einkommen- und Körperschaftsteuer (Musil aaO im Anschluss 
an Ruppe aaO).
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disponieren kann, dh die Möglichkeit hat, Marktchancen zu nutzen, Leistungen 
zu variieren, im Extremfall auch zu verweigern, indem er seine Tätigkeit einstellt, 
Kapital zurückzieht, Mietverhältnisse kündigt etc“69, wird in der Regel der Leis-
tungsträger sein. Dieser Leistungsträger ist auch im Rahmen einer Empfängerbe-
nennung nach § 162 BAO zu identifizieren: „Empfänger der abgesetzten Beträge 
ist derjenige, mit welchem der Steuerpflichtige in rechtliche Beziehungen tritt und 
im Regelfall einen Austausch von Leistung und Gegenleistung abwickelt, also der 
Vertragspartner, der einerseits an den Steuerpflichtigen geleistet hat und anderer-
seits die Gegenleistung empfangen hat.“70

Der liefernde oder leistende Unternehmer iSd § 1 Abs 1 Z 1 UStG ist auch in 
einer Rechnung nach § 11 UStG anzugeben. Das dient der Dokumentation des Leis-
tungsträgers in einem umsatzsteuerrechtlichen Leistungsaustausch.

Der Leistungsaustausch am Markt reicht über einen umsatzsteuerrechtlichen 
Leistungsaustausch hinaus: Arbeitsverhältnisse sind mangels Unternehmerqualität 
der Arbeitnehmer nicht umsatzsteuerbar. Auch ein Leistungsaustausch zwischen 
Konsumenten kann zu Markteinkommen außerhalb der Umsatzsteuer führen (zB 
ImmoESt bei einer Immobilienveräußerung zwischen Privatpersonen).

Kurz: Eine Analyse des Leistungsaustausches löst die Frage, wer welche Leis-
tungen an welchem Ort zu welcher Gegenleistung erbracht hat. Einnahmen und 
Ausgaben sind den jeweiligen Leistungsträgern zuzurechnen. Ob die Leistenden 
natürliche oder juristische Personen sind, ist irrelevant: Entscheidend ist stets, wer 
welche Leistung erbringt. Der Steuergegenstand ist in der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer exakt derselbe. Die Zurechnung von Einnahmen und Ausgaben 
(Aufwendungen und Erträgen) muss folgerichtig in der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer nach denselben Grundsätzen erfolgen.

Bringt ein Einzelunternehmer seinen Betrieb „Unternehmensberatung“ (eines 
einzigen Kunden) nach Art III UmgrStG in seine GmbH ein, so sind die Beratungs-
leistungen nach dem Einbringungsstichtag der GmbH zuzurechnen, wenn der ge-
schäftsführende Alleingesellschafter im Namen und auf Rechnung der GmbH Be-
ratungsleistungen erbringt.71

9.4 Eine territoriale Abgrenzung
Bei einem internationalen Leistungsaustausch kann es notwendig sein, zu analysie-
ren, in welchem Staat (Betriebsstätte/verbundene Unternehmen) welche Leistung 

69 Ruppe in Tipke (Hrsg), Übertragung von Einkunftsquellen im Steuerrecht (Köln 1979), 7 ff, 18.
70 Beiser, Leistungsaustausch und Empfängerbenennung – eine systematische Betrachtung der 

Rechtsprechung des VwGH und EuGH, SWK 2015/23/24, 1055 ff; derselbe, Die Empfänger-
benennung nach § 162 BAO, SWK 2000/35/36, S 838 ff (S 843); Ritz, BAO6 (2017), § 162 
Tz 7; VwGH 1.6.2006, 2004/15/0066 und 2004/15/0067.

71 VwGH 17.12.2020, Ra 2019/15/0096, ÖStZ 2021/373, 262; Zorn, VwGH: Einbringung eines 
Betriebes mit bloß einem Kunden, RdW 2021/116, 132.
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erbracht worden ist. Das arm’s length-Prinzip arbeitet dabei mit der Hypothese eines 
marktkonformen Leistungsaustausches zwischen unabhängigen Unternehmen.72

9.5 Die Analyse des Leistungsaustausches zur  
Einkünftezurechnung

Ein Leistungsaustausch am Markt ist Steuergegenstand der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer. 

Der Leistungsaustausch am Markt ist zu analysieren: Die Fragen,
• wer
• welche Leistungen
• in welchem Staat
• gegen welche Gegenleistung
erbracht hat, sind für die Zurechnung der angefallenen Erlöse und Ausgaben/Auf-
wendungen entscheidend.

Zur Klärung der Frage, ob die Geschäftsführung einer GmbH/AG in Form einer 
Gestellung durch eine Gestellungs-GmbH oder in Form einer Anstellung bei der zu 
leitenden GmbH erfolgt, ist eine Funktionsanalyse notwendig:
• Bindet die Geschäftsführungsfunktion die Arbeitskraft der als Geschäftsführer 

bestellten natürlichen Personen?
• Erfordert die Leitung eine Integration in den „geschäftlichen Organismus“ (§ 47) 

des geführten Unternehmens? Die Geschäftsleitung ist wie „Kopf und Hirn“ in 
der Regel ein wichtiges Steuerungsorgan.

• Sind besondere Qualifikationen erforderlich?
• Ist eine beliebige Vertretung zulässig?
• Ist eine Arbeit für andere zulässig?
• Führt eine natürliche Person mehrere GmbHs?
• Beherrscht die „gestellte“ natürliche Person die Gestellungs-GmbH?

Ergibt die Funktionsanalyse, dass die übernommene Geschäftsführungsfunktion 
nicht in einem Werkvertrag oder Auftragsverhältnis erfolgt, sondern die wesent-
lichen Merkmale eines Dienstverhältnisses nach §§ 25 und 47 aufweist, weil zB
• die Arbeitskraft durch die auszuübende Funktion wesentlich gebunden ist;
• eine Integration in den geschäftlichen Organismus des geführten Unternehmens 

notwendig ist;
• eine Vertretung nur im Fall von Urlaub oder Krankheit zulässig ist;
• die Funktion nicht nur vorübergehend, sondern auf eine gewisse Dauer wahrzu-

nehmen ist;

72 Beiser, Das arm’s length-Prinzip ist unionsrechtskonform!, SWI 2010, 301 ff; EuGH 21.1.2010, 
C-311/08 Société de Gestion Industrielle SA (SGI).
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• die Geschäftsleitung nur durch speziell Qualifizierte erfolgreich auszuüben ist 
und

• die Gestellungs-GmbH vom bestellten Geschäftsführer beherrscht wird und so-
mit nicht in der Lage ist, über dessen Arbeitskraft (ohne ihn oder gar gegen des-
sen Willen) zu disponieren,

• so liegt ein Dienstverhältnis nach §§ 25 und 47 ff zur geleiteten GmbH/AG vor. 
Die Einkünftezurechnung nach Ruppe bietet eine sachlich (Art 7 B-VG) fundier-
te Basis für diese ertragsteuerrechtliche Würdigung.73

9.6 Die Zurechnungsfiktionen nach § 2 Abs 4a
§ 2 Abs 4a verankert spezielle Zurechnungsfiktionen ohne Analyse des Leistungs-
austausches nach der Ruppe-Formel: Übernimmt eine natürliche Person eine Funk-
tion als organschaftlicher Vertreter einer Körperschaft (Vorstand oder Aufsichts-
rat einer AG; Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat einer GmbH) oder erbringt 
eine natürliche Person eine „höchstpersönliche Tätigkeit als Künstler, Schriftstel-
ler, Wissenschaftler, Sportler oder Vortragender“ über eine von ihr beherrschte 
GmbH/AG ohne eigenen Geschäftsbetrieb, so werden die aus dieser Organfunktion 
oder höchstpersönlichen Tätigkeit erzielten Einkünfte nicht der im Außenverhält-
nis (Leistungsauftrag; Rechnung nach § 11 UStG) leistenden GmbH, sondern der 
natürlichen Person zugerechnet. Das Trennungsprinzip wird durchbrochen. Die 
Einkünftezurechnung erfolgt ertragsteuerrechtlich nach dem in § 2 Abs 4a speziell 
verankerten Durchgriff auf die natürliche Person, die leistet und die im Außenver-
hältnis die zur Leistung verpflichtete GmbH beherrscht.

Beispiel:
Eine natürliche Person A gründet eine A-GmbH mit 100.000 € bar einbezahltem Stamm-
kapital. A hält 100 % der Geschäftsanteile und vertritt die GmbH als einziger Geschäfts-
führer. Die A-GmbH übernimmt die alleinige Geschäftsführung in fünf vermögensver-
waltenden GmbHs und drei Aufsichtsratsmandate in AGs.
Die Leistungsaufträge werden von der A-GmbH angenommen, erfüllt und abgerechnet 
(§ 11 UStG). Die A-GmbH realisiert die Leistungserlöse (§§ 201 und 231 UGB).
Die Einkünfte aus diesen Organfunktionen werden ertragsteuerrechtlich nach § 2 Abs 4a 
nicht der A-GmbH, sondern der natürlichen Person A zugerechnet. A muss deshalb zB 
400.000 € Gewinn aus diesen Organfunktionen nach § 33 versteuern.
Der Zufluss an die A-GmbH wird ertragsteuerrechtlich zunächst als Zufluss an die na-
türliche Person A und dann als Bareinlage von A in seine A-GmbH qualifiziert: A hat 
dadurch 400.000 € nachträgliche Anschaffungskosten für seine GmbH-Beteiligung. Bei 
der A-GmbH fließen 400.000 € in das steuerliche Eigenkapital (Bank an Eigenkapital) 

73 VwGH 26.8.2009, 2006/13/0185; 27.2.2014, 2011/15/0106; 4.9.2014, 2011/15/0149; Beiser, 
Drittanstellung über eine GmbH, RdW 2014/796, 736 ff; derselbe, Die Zurechnung von Ein-
künften nach einer Betriebseinbringung, SWK 2011/26, S 894 ff; derselbe, Jedem Arbeitneh-
mer seine GmbH?, RdW 2009/322, 370.
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und erhöhen so den Einlagenstand nach § 4 Abs 12. A kann so eine ertragsteuerneutrale 
Einlagenrückzahlung zur Bezahlung seiner Einkommensteuer nutzen.
Die A-GmbH erzielt unternehmensrechtlich 400.000 € Gewinn. Dieser Gewinn wird nach 
§ 2 Abs 4a EStG und § 7 KStG nicht der A-GmbH, sondern A zugerechnet.
§ 2 Abs 4a durchbricht die Einkünftezurechnung nach der Ruppe-Formel und das Tren-
nungsprinzip nach § 1 EStG und § 7 KStG ohne Not. Eine sachliche Rechtfertigung für 
eine Durchbrechung dieser Systemprinzipien ist nicht ersichtlich.
Fallvariationen:
a)  Betreibt die A-GmbH einen eigenständigen Betrieb wie zB ein Gasthaus, Hotel oder 

Würstelstand, so greift das Durchgriffsprinzip nach § 2 Abs 4a nicht (mehr).
b)  A überträgt seine 100 %-Beteiligung an der A-GmbH auf eine A-Privatstiftung  

(A-PS) und verliert so seinen „Einfluss“ auf die A-GmbH an den (vom Stifter nach 
§ 15 PSG unabhängigen) Stiftungsvorstand der A-PS.

Warum die in § 2 Abs 4a aufgezählten Funktionen und Tätigkeiten anderen Regeln 
in der Einkünftezurechnung unterliegen sollen als der systemkonsistenten Ruppe-
Formel, ist sachlich (Art 7 B-VG) nicht zu begründen.

Besonders deutlich wird die sachliche Inkonsistenz in der Einkünftezurechnung 
bei Einbringungen nach Art III UmgrStG: Bringen Künstler, Schriftsteller, Wissen-
schaftler, Sportler oder Vortragende ihren Betrieb nach § 12 UmgrStG in ihre (von 
ihnen beherrschte) GmbH ein, so sind die Einkünfte aus dem eingebrachten Betrieb 
„mit Ablauf des Einbringungsstichtages“ nicht mehr den Einbringenden, sondern 
der übernehmenden Körperschaft zuzurechnen (§ 14 Abs 2 und § 18 Abs 1 Z 5 
UmgrStG).

Nach § 2 Abs 4a sollen die Einkünfte dagegen den Einbringenden zugerechnet 
werden.

Warum die in § 2 Abs 4a aufgezählten Berufe/Betriebe (§ 22) im Vergleich zu 
anderen Betrieben schlechter gestellt werden sollen, ist nicht ersichtlich.

§ 2 Abs 4a ist mit der nach Art 7 B-VG gebotenen gleichmäßigen Ertragsbesteue-
rung (hier: aller selbständig Tätigen iSd §§ 21 bis 23) nicht zu vereinbaren.

10. Territorialitätsprinzip

Steuergegenstand ist nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip das durch Leistungen am 
Markt erzielte Einkommen. Im Verhältnis zur Steuerhoheit anderer Staaten wäre es 
(Vorschlag „pro futuro“) im Sinn der so definierten Leistungsfähigkeit sachgerecht, 
die Besteuerung auf das am Markt des jeweiligen Staates erzielte Einkommen zu be-
grenzen.74 Das Territorialprinzip würde so zum entscheidenden Abgrenzungskriterium 
der Steuergewalt verschiedener Staaten. Wechselseitige Steueranrechnungen und Pro-

74 Beiser, Neue Regeln zur Aufteilung der Ertragsteuerbefugnis zwischen den Staaten, SWI 2014, 
145 ff.
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gressionsvorbehalte entfielen. Doppelbesteuerungsabkommen hätten eine harmonisier-
te territoriale Abgrenzung zu koordinieren. Das Funktionsnutzenkonzept von Becker75 
wäre generell umzusetzen. Der arm’s length-Grundsatz wäre bei grenzüberschreitenden 
Leistungen wie bisher ein bewährter Abgrenzungs- und Kontrollmaßstab.76

Die Unterscheidung zwischen beschränkter und unbeschränkter Steuerpflicht 
könnte ebenso entfallen wie die Anknüpfung an Wohnsitz und gewöhnlichen Auf-
enthalt. Jeder Staat besteuert allein das auf seinem Gebiet (Staatsterritorium) durch 
Leistungen erzielte Markteinkommen.

Ist der Einkommensteuertarif aus sozialstaatlicher Solidarität progressiv gestal-
tet (4.), so beschränkt sich die Progression jedes Staates auf das Einkommen, das 
auf seinem Marktgebiet erzielt wird. Die Solidarität in Form der Steuerschöpfung 
wird konsequent auf die Gemeinschaft begrenzt, in deren Markt das Einkommen 
geschaffen und besteuert wird.

II.  Unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht 
(§ 1)

1. Natürliche Personen unterliegen der Einkommensteuer, juristische Personen 
unterliegen der Körperschaftsteuer.

2.  EStG und KStG unterscheiden zwei Kategorien der Reichweite des zu er-
fassenden Einkommens:

75 Becker, DB 1989, 10 ff, 13 (die These vom Funktionsnutzen) sowie DB 1990, 392 ff; zur 
Finanzierungsfreiheit im Verhältnis zwischen Stammhaus und Betriebsstätte(n) siehe auch Bei-
ser, IStR 1992, 7 ff.

76 Siehe dazu Abschn IX sowie Becker aaO (FN 75); zur innerstaatlichen Umsetzung des arm’s 
length-Grundsatzes in § 6 Z 6 EStG 1988 siehe Beiser, ÖStZ 1991, 301 ff sowie IStR 1992, 
7 ff (arm’s length-Grundsatz und internationale Finanzierungsfreiheit des Unternehmers im 
Verhältnis zwischen Stammhaus und Betriebsstätten sowie Mutter- und Tochtergesellschaften). 
Der EuGH 21.1.2010, C-311/08 SGI, Slg 2010, I-487 bestätigt den arm’s length-Grundsatz als 
unionskonform; siehe Beiser, SWI 2010, 301 ff.

 Für das Territorialitätsprinzip/Quellenstaatsprinzip treten ein: Beiser, Neue Regeln zur Auf-
teilung der Ertragsteuerbefugnis zwischen den Staaten, SWI 2014, 145 ff; Schaumburg in Lang 
(Hrsg), Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion, FS Tipke (Köln 1995), 125 ff (mit zahlrei-
chen weiteren Hinweisen auf prominente Fürsprecher); Vogel in Kirchhof/Offerhaus/Schöberle 
(Hrsg), Steuerrecht – Verfassungsrecht – Finanzpolitik, FS Klein (Köln 1994), 361 ff; derselbe 
in Vogel (Hrsg), Grundfragen des Internationalen Steuerrechts (Köln 1985), 3 ff.

 Zur Förderung eines fairen Steuerwettbewerbs durch das Territorialitätsprinzip siehe Beiser, 
SWI 2000, 396 f.

 Zur gemeinschaftsrechtlichen Indikation territorialer Markteinkommensteuern siehe Beiser, 
StuW 2005, 295 ff und Beiser/Kühbacher, Ertragsteuern im Spannungsfeld der Grundfreihei-
ten des EG-Vertrages, in: Roth/Hilpold (Hrsg), Der EuGH und die Souveränität der Mitglied-
staaten (Wien 2008), 103 ff, 234 ff.
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• Bei unbeschränkter Steuerpflicht ist das Welteinkommen Steuergegenstand 
(Welteinkommensbesteuerung, Universalitätsprinzip).

• Bei beschränkter Steuerpflicht ist nur das Inlandseinkommen zu besteuern 
(Territorialitätsprinzip).

EStG und KStG vermengen eine personal (nach persönlichen Kriterien) ausgerich-
tete Welteinkommensbesteuerung und eine sachlich (nach dem Ort der Marktein-
kommenserzielung) ausgerichtete Territorialeinkommensbesteuerung.

3. Ein Wohnsitz oder ein gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich begründen die 
unbeschränkte Steuerpflicht in Österreich. Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt 
sind in § 26 BAO definiert.

Einen Wohnsitz „hat jemand dort, wo er eine Wohnung innehat unter Umständen, 
die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird“  
(§ 26 Abs 1 BAO). Eigenheim, Eigentumswohnung, Mietwohnung, die Wohnung 
im Elternhaus etc können einen Wohnsitz begründen. Entscheidend ist die Schlüs-
selgewalt: Wer das Recht hat, zu kommen (zu wohnen) und zu gehen, wann er 
will und zu bestimmen, wer auf Besuch kommen darf und wer nicht, der hat die 
Schlüsselgewalt über die Wohnung (= Kriterium der Innehabung). Das tatsächliche 
Bewohnen kann sich auf Ferienaufenthalte begrenzen.77 

Beispiel: 
Ein Deutscher mietet für mehrere Jahre ein Ferienhaus in Kitzbühel. Die Schlüsselgewalt 
liegt ganzjährig bei ihm. Tatsächlich benutzt er die Wohnung nur wenige Wochen im 
Jahr. – Es liegt ein Wohnsitz in Kitzbühel vor, das löst unbeschränkte Steuerpflicht in 
Österreich aus.

Nach der Verordnung des BMF78 betreffend inländische Zweitwohnsitze begründet 
bei Abgabepflichtigen, deren Mittelpunkt der Lebensinteressen sich länger als 5 
Jahre im Ausland befindet, eine inländische Wohnung nur in jenen Jahren einen 
Wohnsitz im Sinne des EStG, „in denen diese Wohnung allein oder gemeinsam 
mit anderen inländischen Wohnungen an mehr als 70 Tagen benutzt wird.“ Das 
gilt jedoch nur, wenn ein Verzeichnis über die inländische Wohnungsbenutzung 
geführt wird. Kritisch anzumerken ist: Der Manipulation durch Zweitwohnsitz-
inhaber wird so Tür und Tor geöffnet. Die unbeschränkte Steuerpflicht wird durch 
Vorlage eines Verzeichnisses vermieden; die Finanzverwaltung wird nur in selte-
nen Ausnahmefällen in der Lage sein, ein vorgelegtes Verzeichnis (zB 2 Wochen 
Weihnachtsurlaub, 1 Woche Osterferien und 3 Wandertage im Sommer) zu widerle-
gen. Ob es sinnvoll ist, ertragsteuerlich Zweitwohnsitze in Österreich zu fördern, ist 
fraglich: Den Gemeinden erwachsen Fixkostenlasten aus der Infrastruktur (hoher 
Leerkostenanteil wegen minimaler Auslastung), für Inlandsansässige verteuert sich 
der Wohnungsmarkt.

77 So auch VwGH 5.3.2020, Ra 2019/15/0145.
78 BGBl 2003 II 528; AÖF 2004/1.
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Nach § 3 der Verordnung begründet die Benutzung des Inlandswohnsitzes des unbe-
schränkt steuerpflichtigen Ehepartners/Partners einer Lebensgemeinschaft Wohn-
sitz und unbeschränkte Steuerpflicht für den Benutzer. Da der Rechtstitel für die 
Schlüsselgewalt über eine Wohnung unerheblich für die Qualifikation als Wohnsitz 
ist, liegt insofern nur eine Klarstellung vor.

„Leben“ die Ehegatten „dauernd getrennt“ von einander (die Ehe ist nicht ge-
schieden, die Ehegatten „teilen jedoch nicht mehr Tisch und Bett“, sondern leben 
in eigenen Wohnungen), so begründet eine Benutzung des Wohnsitzes des anderen, 
zB für Besuche der gemeinsamen Kinder, keinen Wohnsitz am Besuchsort. Die 
Wohnsitzvermutung nach § 3 Zweitwohnsitzverordnung greift nur bei einer intak-
ten (nicht dauernd getrennten) Ehe.

4. Nach der Judikatur setzt eine Wohnung den Qualitätsstandard eines „Hei-
mes“ („trautes Heim, Glück allein“) voraus. Eine Schlafstelle in einer Baubaracke 
oder in einem mit Kollegen zu teilenden Aufenthaltsraum reicht dazu nicht aus.79

5. Beachte: Eine natürliche Person kann mehrere Wohnsitze in verschiedenen 
Staaten haben. Das Welteinkommen wäre dann in mehreren Staaten zu versteuern. 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Staaten sollen unerträgliche Mehr-
fachbesteuerungen vermeiden. Die Position des das Welteinkommen erfassenden 
Wohnsitzstaates wird im Fall von Mehrfachwohnsitzen dem Staat zugewiesen, zu 
dem die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen bestehen = Mit-
telpunkt der Lebensinteressen (zB Art 4 DBA – Österreich/ Deutschland; Art 4 
DBA – Österreich/Schweiz; Art 4 DBA – Österreich/USA). Der Wohnsitzstaat be-
steuert das Welteinkommen, rechnet jedoch ausländische Quellensteuern an (An-
rechnungsmethode) oder stellt Einkünfte aus ausländischen Quellen steuerfrei 
(Befreiungsmethode), bei progressiven Tarifen wird der Tarif zunächst auf das 
Welteinkommen angewandt, dann wird ein Durchschnittssteuersatz errechnet und 
auf die Inlandseinkünfte angewendet (Progressionsvorbehalt bei der Befreiungs-
methode). Daraus ergibt sich die Formel:

österreichische Tarifsteuer = Ø Steuersatz x Inlandseinkünfte
Welteinkommen

Beispiel: 
Welteinkommen 300.000 €  
Inlandseinkünfte 100.000 € 

137.530 x 100.000
= 45.843 € österreichische ESt.

300.000

79 Vgl VwGH 28.10.2008, 2006/15/0145 mit Anm Pülzl in FJ 2009, 32.
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